
UrkundenverzeJchnis-Nummer: ***/2025G
,••

Verhandelt zu Krefeld, am

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar
Dr. Andreas Goetze

mit dem Amtssitz in Krefeld, . .'

erschienen:

1. als übertragende Vereine:

a) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Bockum e. V.
mit Sitz in Krefeld, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Kre-
feld unter VR 3223, Geschäftsanschrift: Wiesenstraße 23, 47800 Krefeld,

vertreten durch das einzelvertretungsberechtigte Vorstandsmitglied, den
Vorsitzenden, Herrn Kevin Hamm, geboren am 16. Dezember 1994,
wohnhaft in Meerbusch,

b) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Krefeld 1913 e.
V. mit Sitz in Krefeld, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts
Krefeld unter VR 4393, Geschäftsanschrift: Lerchenstraße 19,47918 Tö-

nisvorst, vertreten durch das alleinvertretungsberechtigte Vorstandsmit-
glied, den Ortsgruppenleiter Helmut Pescher, geboren am 18. Mai 1959,

wohnhaft in Tönisvorst,

c) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Linn e. V. mit
Sitz in Krefeld, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Krefeld
unter VR 4615, Geschäftsanschrift: Königsberger Straße 48, 47809 Kre-
feld, vertreten durch das einzelvertretungsberechtigte Vorstandsmitglied,
den Ortsgruppenleiter Bernd Hartmann, geboren am 3. Juli 1974, wohn-
haft in Krefeld,

d) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Uerdingen
1927 e. V. mit Sitz in Krefeld, eingetragen im Vereinsregister des Amts-

gerichts Krefeld unter VR 4522, Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-
Straße 185, 47800 Krefeld, vertreten durch das einzelvertretungsberech-

tigte Vorstandsmitglied, den Ortsgruppenleiter Frank Hamm, geboren am
30. November 1970, wohnhaft in Meerbusch,

final dlrg verschmelzungsvertrag zum 31.12.2024 (95528)
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2. als übernehmender Verein:

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Krefeld e. V. mit Sitz in Kre-

feld, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Krefeld unter VR 3408,

Geschäftsanschrift: Hafelsstraße 60a, 47807 Krefeld, vertreten durch das al-

leinvertretungsberechtigte Vorstandsmitglied, den Bezirksleiter Martin Bagsik,

geboren am 19. August 1966, wohnhaft in Krefeld.

Aufgrund Einsichtnahme in das jeweilige Vereinsregister am heutigen Tage beschei-

nige ich als Notar die angegebenen Vertretungsverhältnisse und dass die Vereine

dort wie vorstehend angegeben eingetragen sind.

Die Erschienenen wiesen sich dem Notar aus durch Vorlage ihrer deutschen Perso-

nalausweise.

Die Erschienenen, handelnd wie angegeben, erklärten den nachfolgenden

VERSCHMELZUNGSVERTRAG:

l. Vorbemerkung

1. Beteiligte Vereine

Folgende Vereine sind an dem Vorhaben beteiligt:

1. als übertragende Vereine:

a) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Bockum e. V.

mit Sitz in Krefeld, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Kre-

fdd unter VR 3223,

- nachstehend „DLRG Ortsgruppe Bockum" genannt-,

b) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Krefeld 1913 e.

V. mit Sitz in Krefeld, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts

Krefeld unter VR 4393,
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- nachstehend „DLRG Ortsgruppe Krefeld 1913"genannt

c) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Linn e. V. mit

Sitz in Krefeld, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Krefeld
unter VR 4615,

- nachstehend „DLRG Ortsgruppe Linn" genannt-,

d) Deutsche Lebens-Rettungs-GeseIIschaft Ortsgruppe Uerdingen
1927 e. V. mit Sitz in Krefeld, eingetragen im Vereinsregister des Amts-

gerichts Krefeld unter VR 4522,

- nachstehend „DLRG Ortsgruppe Uerdingen" genannt-,

2. als übernehmender Verein:

a) Deutsche Lebens-Rettungs-GeselIschaft Bezirk Krefeld e. V. mit Sitz
in Krefeld, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Krefeld unter
VR 3408,

- nachstehend „DLRG Bezirk Krefeld" genannt -.

Sämtliche Vereine verfolgen gemeinnützige Zwecke und sind daher nach § 5 Abs. 1
Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer befreit.

2. Vorhaben

Die vorgenannten in Abschnitt l. unter Ziffer 1. und 2. genannten Vereine schließen
den folgenden

Verschmelzungsvertrag,

in dem die DLRG Ortsgruppe Bockum, die DLRG Ortsgruppe Krefeld 1913, die DLRG
Ortsgruppe Linn, die DLRG Ortsgruppe Uerdingen (als übertragende Vereine) auf die
DLRG Bezirk Krefeld (als übernehmender Verein) verschmolzen werden.

3. Verschmelzungsfähigkeit
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Die Satzungen der beteiligten Vereine und Vorschriften des Landesrechts stehen der

Verschmelzung nicht entgegen.

II. Verschmelzung

1. Vermögensübertragung

Die übertragenden Vereine übertragen ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten

und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung auf den übernehmenden Verein und

zwar im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß §§ 99 ff. und 4 ff. UmwG.

Soweit für die Übertragung von bestimmten Gegenständen des Vermögens eines

übertragenden Vereins (einschließlich Verträge, Haftungen, Verbindlichkeiten) die

Zustimmung eines Dritten oder eine öffentlich-rechtliche Genehmigung oder Regist-

rierung erforderlichen sein sollte, werden sich der übernehmende Verein und ggf. der

jeweilige übertragende Verein bemühen, diese Zustimmung, Genehmigung oder Re-

gistrierung zu beschaffen.

2. Gegenleistung

Der übernehmende Verein gewährt als Gegenleistung mit Wirksamwerden der Ver-

Schmelzung jedem Mitglied der übertragenden Vereine die Mitgliedschaft im überneh-

menden Verein.

Der Anspruch auf Nutzung der Einrichtungen und Angebote des übernehmenden

Vereins besteht ab dem 01 .01.2025.

Die neu gewährten Mitgliedschaften sind mit den bisherigen Mitgliedschaften

gleichwertig.

Die Mitgliedschaft im übernehmenden Verein entsteht automatisch mit Wirksamwer-

den der Verschmelzung, also mit Eintragung der Verschmelzung im Vereinsregister

des übernehmenden Vereins.



-5-

Besondere Aufnahmeanträge der Mitglieder der übertragenden Vereine sind für den
Erwerber der Mitgliedschaft im übernehmenden Verein nicht erforderlich. Ebenso

wenig sind Aufnahmegebühren zu entrichten.

Eine Liste der Mitglieder der beteiligten Vereine soll nicht beigefügt werden.

Bei den übertragenden Vereinen etwa eingeräumte Ehrenmitgliedschaften werden
auch beim übernehmenden Verein eingeräumt; die insoweit bestehenden Satzungs-
bestimmungen zu den Ehrenmitgliedschaften weichen nicht voneinander ab. Im Ub-
rigen bestehen keine Sonderrechte für Mitglieder des übertragenden Vereins.

Die Mitgliedschaft der derzeitigen Mitglieder des übernehmenden Vereins
bleibt unverändert bestehen.

Hinsichtlich etwaiger Doppelmitgliedschaften erhalten die Mitglieder für die kraft Ge-
setzes erlöschende Mitgliedschaft im übertragenden Verein keine Entschädigung.

Im Übrigen bestimmen sich die Rechte und Pflichten der Mitglieder des überneh-
menden Vereins aus der zu diesem Vertrag als Anlage 11.2 beigefügten aktuellen
Satzung des übernehmenden Vereins. Auf die Anlage 11.2 wird verwiesen. Sie ist
Bestandteil dieser Urkunde und wurde mitverlesen. Mit der Mitgliedschaft im über-
nehmenden Verein sind keine Gewinnansprüche verbunden.

3. Schlussbilanz/Verschmelzungsstichtag

Der Verschmelzung werden die Jahresabschlüsse der übertragenden Vereine jeweils
zum 31. Dezember 2024 als Schlussbilanzen zugrunde gelegt.

Die Übertragung des jeweiligen Vermögens der übertragenden Vereine erfolgt im In-
nenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2024, 24:00 Uhr. Vom 01.
Januar 2025, 0:00 Uhr an gelten alle Handlungen und Geschäfte der übertragenden
Vereine als für Rechnung des übernehmenden Vereins vorgenommen (Verschmel-
zungsstichtag).
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Sollte die Verschmelzung nicht bis zum 31. Dezember 2025 in das Vereinsregister es

übernehmenden Vereins eingetragen worden sein, so ändern sich Bilanz und Ver-

schmelzungsstichtag wie folgt:

der Verschmelzung werden abweichend von Abschnitt II. Ziffer 3. dieses Vertra-

ges die Schlussbilanzen der übertragenden Vereine zum 31. Dezember 2025

zugrunde gelegt;

der Verschmelzungsstichtag nach Abschnitt tl. Ziffer 3. dieses Vertrages

verschiebt sich auf den 31.12.2025, 24.00 Uhr.

4. Besondere Rechte und Vorteile

Besondere Rechte iSd § 5 Abs. 1 Nr. 7 UmwG bestehen bei keinem der übertragen-

den Vereine. Einzelnen Mitgliedern werden im Rahmen der Verschmelzung keine be-

sonderen Rechte im übernehmenden Verein gewährt. Besondere Vorteile iSv § 5

Abs. 1 Nr. 8 UmwG werden ebenfalls niemandem gewährt, insb. weder einem Mitglied

des Vorstands der beteiligten Vereine, noch einem Abschlussprüfer oder Verschmel-

zungsprüfer.

5. Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen

Keiner der beteiligten Vereine hat eine Arbeitnehmervertretung.

Weder die übertragenden Vereine noch der übernehmende Verein beschäftigen Ar-

beitnehmer. Die Tätigkeiten werden ausschließlich ehrenamtlich ausgeübt.

Es bedarf daher keiner Aufnahme der Regelung der Folgen der Arbeitnehmer und

ihrer Vertretungen.

6. Kein Barabfindungsgebot

Es handelt sich bei den beteiligten Vereinen um gemeinnützige Vereine im Sinne der

§ 5 Abs. 1 Nr, 9 KStG, §§ 51 ff. AO. Hierzu wird auf die in einfacher Kopie zu Beweis-

zwecken beigefügten Unterlagen (gesonderte Feststellung des jeweils zuständigen
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Finanzamts gemäß § 60a AO) verwiesen. Ein Barabfindungsgebot (§ 29 UmwG) war
daher gemäß § 104a UmwG in diesen Verschmelzungsvertrag nicht aufzunehmen.

Die Name des übernehmenden Vereins wird unverändert fortgeführt.

7. Aufschiebende Bedingung

Der Verschmelzungsvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung gestellt, dass
die Bezirkstagung des übernehmenden Vereins einen Beschluss zur Neufassung der
Satzung gemäß dem als Anlage 11.7. beigefügten Entwurf unter der Bedingung des
Wirksamwerdens der Verschmelzung in dasVereinsregisterfasst. Auf die Anlage 11.7
wird verwiesen. Sie ist Bestandteil dieser Urkunde und wurde mitverlesen.

Sollte ein entsprechender Beschluss nicht bis zum 16. Dezember 2024 gefasst wor-
den sein, sind beide Vertragsbeteiligte berechtigt, mit einer Frist von vierzehn Tagen
schriftlich von diesem Verschmelzungsvertrag zurückzutreten.

Die bisherige Dauer der Mitgliedschaft in den beteiligten Vereinen wird - insbeson-
dere für Ehrungen bezüglich der Dauer der Mitgliedschaft - im gemeinsamen Verein
anerkannt.

III. Bestellung neuer Organe/Satzungsänderungen

Der übernehmende Verein ändert seine Satzung zwecks Anpassung an die nach Ver-
Schmelzung bestehende Situation und Anpassung an sonstige Entwicklungen. Die
Satzung wird daher gemäß dem als Anlage 11.7 beigefügten Entwurf neu gefasst.

Die Neufassung soll mit Wirkung auf die Eintragung der Verschmelzung
im Vereinsregister des übernehmenden Vereins erfolgen.

Nach Rechtswirksamkeit der Verschmelzung und der Satzungsneufassung des über-
nehmenden Vereins wird dieser mit einer Frist von sechs Wochen eine Mitgtiederver-
Sammlung einberufen zum Zwecke der Neuwahl des Vorstands nach den Richtlinien
der neuen und fortan geltenden Satzung.
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IV. Verschmelzungsbeschlüsse

Der Verschmelzungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der notariellen Beurkun-

dung, der notariell beurkundeten Zustimmung der Mitgliederversammlungen der

übertragenden Vereine bzw. der Bezirkstagung des übernehmenden Vereins mit 3/4-

oder einer nach der Satzung erforderlichen höheren Mehrheit und der Eintragung in

das Vereinsregister.

V. Verschmelzungsprüfung

Einer Verschmelzungsprüfung bedarf es nicht, wenn dies bei keinem der beteiligten

Vereine von mindestens 10% der Mitglieder verlangt wird (§ 100 UmwG). Dies ist

bisher nicht der Fall.

VI. Kosten

Die durch diesen Vertrag und seine Durchführung bei sämtlichen beteiligten Vereinen

entstehenden Kosten trägt der übernehmende Verein.

Auf die gesamtschuldnerische Haftung der Beteiligten wurde hingewiesen.

Sollte die Verschmelzung nicht wirksam werden, trägt die Kosten jeder Verein antei-

VII. Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten beglaubigte Abschriften:

Vertragsteile

Amtsgericht - Registergericht -
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VIII. Kein Grundbesitz

Keiner der übertragenden Vereine hat nach Angaben Grundbesitz und auch keinen
erworben; die Übersendung einer Abschrift an das Finanzamt - Grunderwerbsteuer-
stelle - ist daher entbehrlich.

IX. Vollzug

Der Notar wird angewiesen, alles zum Urkundsvollzug Erforderliche zu tun und hier
Urkunds-/Genehmigungsentwürfe anzufertigen. Der Notar wird insbesondere ange-
wiesen, die für die gemäß § 49 der derzeit gültigen Fassung der Satzung der Deut-
sehe Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Krefeld e. V. erforderliche Zustimmung
des Landesverbandes einzuholen.

X. Belehrungen

Der Notar belehrte die Beteiligten über den weiteren Verfahrensablauf bis zum Wirk-
samwerden der Verschmelzung und wies auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens
und die Rechtsfolgen der Verschmelzungen hin, insbesondere auch darauf, dass den
Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Vereine auf Anmeldung und Glaub-
haftmachung von Forderungen nach Maßgabe des § 22 UmwG Sicherheit zu leisten
ist.

Xl. Vollmacht

Die Unterzeichner bevollmächtigten Notar Dr. Andreas Goetze in Krefeld sowie:
Herrn Rene Poos,

Frau Melanie Joa,

Frau Heike Frankiewicz,

alle dienstansässig Uerdinger Straße 95, 47799 Krefeld (Notariat) und zwar jeden
von ihnen einzeln und - soweit rechtlich möglich - unter Befreiung von den Be-
schränkungen des § 181 BOB, Änderungen und Ergänzungen dieser Urkunde für
die Beteiligten zu erklären, sofern diese zur Durchführung dieser Urkunde
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notwendig oder sinnvoll sind, insbesondere sofern sie durch Beanstandungen des

Handelsregisters notwendig werden.

Von der Vollmacht darf nur in Urkunden des amtierenden Notars, seines Vertreters

im Amt oder seines Amtsnachfolgers Gebrauch gemacht werden. Nur ihnen gegen-

über kann die Vollmacht widerrufen werden.

Die Beteiligten nehmen alles Vorstehende gegenseitig an.

Diese Niederschrift samt Anlagen 11.2. und 11.7. wurde den Erschienenen in Gegen-

wart des Notars vorgelesen, die übrigen Anlagen zur Durchsicht vorgelegt, alles von

den Erschienenen genehmigt und von ihnen und dem Notar eigenhändig wie folgt

unterschrieben:
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Satzung <^/,

der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Krefeld e.V.

AKTUELLE i NEUE

A^vk^ll.i

I. Name und Sitz

§ l - Name und Sitz

II. Zweck und Gemeinnützigkeit

S' § 2 - Zweck

! § 3 - Gemeinnützigkeit und
Mittelverwendung

III. Mitgliedschaft

§ 4 - Aufnahme

§ 5 - Ausübung der Rechte

§ 6 - Stimmrecht

§ 7 - Beitrag

§ 8 - Haftung bei eigenmächtigen
Handeln

§ 9 - Beendigung der Mitgliedschaft

IV. Struktur

§ 10 - Gliederung des Bezirks

I

§ 11 - Ortsgruppen

V. Jugend

§ 12 - DLR.G-Jugend

I. Name und Sitz

§ l - Name und Sitz

II. Zweck und Gemeinnützigkeit

§ 2 - Zweck

§ 3 - Gemeinnützigkeit und
Mittel Verwendung

III. Mitgliedschaft

§ 4 - Aufnahme

§ 5 - Ausübung der Rechte und
Deleqier te

§ 6 - Stimmrecht

§ "7 - Beiträge, Aufnahmeentgelte und
Umlagen

§ 8 - Haftung bei eigenmächtigen
Handlangen

§ 9 - Beendigung der Mitgliedschaft

IV. Struktur

§ 10 - Einbiivdung in der. Gesamtverein
DLRG und Gliederung des Bezirks

§ 11 - Ortsgruppen

V. Jugend

§ 12 - DLRG-Jugend



VIII. Allgemeine Bestiaunungen

§ 34 - Geschäftsjahr

§ 35 - Einladungen

§ 36 - Anträge

§ 37 - Beschlussfähigkeit

§ 38 - Abstimmungen und Wahlen

§ 39 - Protokoll

§ 40 - Haupt- und Wählamt

IX. Varhältnis Landesvarband -

Bezirke - Ortsgruppen

§ 4l - Anerkennung der Satzungen
übergeordneter Gliederungen

§ 42 - Kontrollrechte

§ 43 - Eingriffsrechte

§ 44 - Mitwirkungsrechte

übergeordneter Gliederungen

§ 45 - Pflichten der Gliederungen

§ 46 - Interner Geschäftsverkehr

X. Ordnungen, Richtlinien und

Anweisungen

§ 47

XI. Veröffentlichungsorgan

§ 48

XII. Schlussbestimmungen

§ 49 - Satzungsänderungen

§ 50 - Auflösung des Landesverbandes

§ 51 - Inkrafttreten der Satzung
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VIII. Allgemeine Bestimmungei

§ 34 - Geschäftsjahr

§ 35 - Einladungen

§ 36 - Anträge

§ 37 - Beschlussfähigkeit

§ 38 - Abstimmungen und Wahlen

§ 39 - Protokoll

§ 40 - Haupt- und Wählamt

IX. Verhältnis Landesverband -

Bezirke - Ortsgruppen

§ 4l - ^L.iscimmu.iig.serfocdernisse zu

yd c;'. ung en

§ 42 - Kontrollrechte

§ 43 - Eingriffsrechte

§ 44 - Mitwirkungsrechte

übergeordneter Gliederungen

§ 45 - Pflichten der Gliederungen

§ 46 - Interner Geschäftsverkehr

X. Ordnungen, Richtlinien und

Anweisungen

§ 47

XI. Veröffentlichungsorgan

§ 48

XII. Sc'hlussbestunmungen

§ 49 - Satzungsänderungen

§ 50 - Auflösung des Bezirks

§ 51 - Inkrafttreten der Satzung
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VI. Organe des Bezirks

l. Bezirkstagung

§ 13 - Zuständigkeit

§ 14 - Zusammensetzung

§ 15 - Stimm- und Rederecht

§ 16 - Zusammentreten

§ 17 - Einberufung

§ 18 - Anträge

2. Bezirksrat • .

§ 19 - Zuständigkeit

§ 20 - Zusammensetzung

§ 21 - Stimm- und Rederecht

§ 22 - Zusammentreten

§ 23 - Einberufung

§ 24 - Anträge

3. Bezirksvorstand

§ 25 - Aufgaben

§ 26 - Zusammensetzung

§ 27 - Vertretungsbefugnis

§ 28 - Amtszeit

§ 29 - Geschäftsverteilung und
Geschäftsführender Vorstand

§ 30 - Beauftragte

4 . Schieds- und Ehrengericht

§ 31 - Einrichtung

§ 32 - Aufgaben und Verfahren

VII. Ausschüsse

§ 33 - Bildung von Ausschüssen

«*

VI. Organe des Bezirks

l. Bezirkstagung

§ 13 - Zuständigkeit

§ 14 - Zusammensetzung

§ 15 - Stimm- und Rederecht

§ 16 - Zusammentreten

§ 17 - Einberufung

§ 18 - Anträge

2. Bezirksra-t

§ 19 - Zuständigkeit

§ 20 - Zusammensetzung

§ 21 - Stimm- und Rederecht

§ 22 - Zusammentreten

§ 23 - Einberufung

§ 24 - Anträge

3. Bezirksvorstand

§ 25 - Aufgaben

§ 26 - Zusammensetzung

§ 27 - Vertretungsbefugnis

§ 28 - Amtszeit

§ 29 - Geschäftsverteilung und
geschäftsführender Vorstand

§ 30 - Beauftrag.te

4. Schiedsgerichtsbarkeit

§ 31 - Einrichtung

§ 32 - Aufgaben und Verfahren

VII. Ausschüsse

§ 33 - Bildung von Ausschüssen

ysy
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Satzung

der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft Bezirk Krefeld e.v.

Zur Klarstellung

Im Folgenden werden mit Ämtern oder
Aufgaben betraute Personen aus
Gründen der Übersichtlichkeit und
Kürze der Darstellung nur in der
männlichen Form bezeichnet. Es
bedeutet keineswegs eine
Zurücksetzung der vielen in der DLRG
tätigen Mitarbeiterinnen,

I. Name und Sitz

§ l

Name und Sitz

(l) l Der Bezirk Krefeld der

Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft (abgekürzt DLRG) ist
eine Gliederung der DLRG
Landesverband Nordrhein e.v.. Er
nennt sich

Deutsche Lebens-Rettungs-Ge.sellscha ft

Bezirk Krefeld e.v.

(2) Vereinssitz ist Krefeld.

Satzung

der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft Bezirk Krefeld e.V.

Zur Klarstellung

Im Folgenden werden mit Ämtern oder
Aufgaben betraute Personen aus
Gründen der Übersichtlichkeit und
Kürze der Darstellung nur in der
männlichen Form bezeichnet. Es
bedeutet keineswegs eine
Zurücksetzung der vielen in der DLRG
tätigen Mitarbeiterinnen.

I. Name und Sitz

§ l

Name und Sitz

(l) l Der Bezirk Krefeld der
Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft (abgekürzt DLRG) ist
eine Gliederung der DLRG
Landesverband Nordrhein e.V. Er nennt
sich

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell schaft

Bezirk Krefeld e.v.

(2) Vereinssitz ist Krefeld.

1^
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§ 2

Zweck

(l) Die vordringliche Aufgabe des
Bezirks ist die Schaffung und
Förderung aller Einrichtungen und
Maßnahmen, die der Bekämpfung des
Ertrinkungstodes dienen.

(2) Zu den Kernaufgaben nach Absatz l
gehören insbesondere:

l. frühzeitige und fortgesetzte
Information über Gefahren im und am
Wasser sowie über

sicherheitsbewusstes Verhalten,

2 . Ausbildung im Schwimmen und in
der Selbstrettung,

3. Ausbildung im Rettungsschwimmen,

4. Weiterqualifizierung von
Rettungsschwimmern für Ausbildung und
Einsatz,

5.' Organisation und Durchführung
eines flächendeckenden

Wasserrettungsdienstes im Rahmen und
als Teil der allgemeinen
Gefahrenabwehr von Bund, Ländern und
Gemein-den.

(3) Eine weitere, bedeutende Aufgabe
der DLRG ist die Jugendarbeit und die
Nachwuchsförderung.

(4) Zu den Aufgaben gehören auch die ,

l. Aus- und Fortbildung in Erster
Hilfe und im Sanitätswesen,

2, Unterstützung und Gestaltung
freizeitbezogener Maßnahmen am, im
und auf d'em Wasser,

3. Durchführung rettungssportlicher
Übungen und Wettkämpfe,

4. Aus- und Fortbildung
ehrenamtlicher Mitarbeiter,
insbesondere auch in den Bereichen
Führung, Organisation und Verwaltung,

i
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§2

Zweck

(l) Die vordringliche Aufgabe des
Bezirks ist die Schaffung und
Förderung aller Einrichtungen und
Maßnahmen, die der Bekämpfung des
Ertrinkungstodes dienen tFörderuna
d&r Rei:i....inu düs Lebensgefahxi.

(2) Zu den Kernaufgaben nach Absatz l
gehören insbesondere:

l. frühzeitige und fortgesetzte
Information über Gefahren im und am
Wasser sowie über

sicherheitsbewusstes Verhalten,

2. Ausbildung im Schwimmen und in
der Selbstrettung,

3. Ausbildung im Rettungsschwimmen,

4. Weiterqualifizierung von
Rettungsschwimmern für Ausbildung und
Einsatz,

5. Organisation und Durchführung
eines flächendeckenden

Wasserrettungsdienstes im Rahmen und
als Teil der allgemeinen
Gefahrenabwehr von Bund, Ländern und
Gemein-den.

(3) Weitere, bedeutende Aufgaben des
Bezirks, sind die Jugendarbeit und die
Nachwuchsförderung.

(4) Zu den Aufgaben gehören auch die

l. Aus- und Fortbildung in Erster '
Hilfe und im Sanitätswesen,

2. Unterstützung und Gestaltung
freizeitbezogener Maßnahmen am, im
und auf dem Wasser,

3. Durchführung rettungssportlicher
Übungen und Wettkämpfe,

A. Aus- und Fortbildung
ehrenamtlicher Mitarbeiter,
insbesondere auch in den Bereichen •
Führung, Organisation und Verwaltung,

t\-7.
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5. Mitwirkung bei der Entwicklung
und Prüfung von Rettungsgeräten und
Rettungseinrichtungen sowie bei der
wissenschaftlichen Forschung auf dem
Gebiet der Wasserrettung durch die
DLRG,

6. Zusammenarbeit mit in- und
ausländischen Behörden und

Organisationen.

5. Mitwirkung bei der Entwicklung
und Prüfung von Refctungsgeräten und
Rettungs.einrichtungen sowie bei der
wissenschaftlichen Forschung auf dem
Gebiet der Wasserrettung durch die
DLRG,

6. I['ir.e':)rat:;Lon u.nd Förderung \/nn
Mer'tac-häi'i m.Lt Bchiriderung :i.m Rahmen
der Ä.ibKlL (..Ie':1 DLRG,

7. Su^Ktiiiin&naj-'üe.i c rni i: in

di.isianui.ACl'iei1! Beiiäraen un'-l

Orgiai'iiSÄlxoneri.

LlP.d

i1); J Der BezirK v'e^trj. t.r; die

G r i-i n d;.. ä t: z e r e l i. g :i. user un d
weltanschaul.icher Toleranz sowie der

Überpart-eiLichk.e.it:,. 2 Er tri'tt
r a s s i. st ischen, ve'rfassung.s- und
fremdenfeindlicne.n Beströbui-igen
entschi&Uen enC.gegei",.

^t.
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§ 3

Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung

(l) l Der Bezirk Krefeld ist eine
selbständige Organisation der DLRG.
Er verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zw.ecke im
Sinne des Abschnitts
.Steuerbegünstigte Zwecke" der

Abgabenordnung. 3 Er ist selbstlos
tätig und verfolgt nicht in -erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

s

//

(2) l Mittel des Bezirks dürfen nur
für satzungsgemäße Zwecke verwendet
werden. 2 Die Mitglieder erhalten
keine Zuwendungen aus Mitteln des
Bezirks. 3 Der Bezirk darf niemandem
Kosten erstatten, die seinem Zweck
fremd sind, oder unverhältnismäßig
hohe Vergütungen gewähren.

(3) l Die Mitarbeit ist grundsätzlich
ehrenamtlich. z Mitarbeiter des
Bezirks haben Anspruch auf Erstattung,
ihrer für den Bezirk entstandenen
Aufwendungen gemäß § 570 des
Bürgerlichen Gesetzbuches.

2

§ 3

Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung

(l) l Der Bezirk Krefeld e.v. ist
eine selbständige Organisation
i-niierha-lD des Gesc'.mt'u'eiäins DLRG.
Er verfolgt.ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts

„Steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung. 3 Er ist selbstlos
tätig, verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke und
arbeitet: grLinctsat?iich ehrenamtLich
iii^ l r i e iwll ij geii He-Liern.

(2) l Mittel des Bezirks dürfen nur.
für'satzungsgemäße Zwecke verwendet
werden. 2 Die Mitglieder erhalten ir.
ihrer Ei.genschaft als M.itgiieder
keine Zuwendungen aus Mitteln des
Bezirks. 3 Dieser darf niemanden
durch Ausgaben, die seinem Zweck
t re ind s ind, Degünstiaen oder
unverhält-nismäßig hohe- Vergütungen
qewähren.

i3i :i Mi Larbei.täi' des ßez.i.iks naüeii
rti'sp; i^cl") riuf E^ st sit. t. ^nu i h re i r u.r den
Bez's. r K enr.s\:.aoüei'ier; Auiwe(idt!i:i<.:ien.
qoEnäi; § 6"7(.i oes l:^.n:'qei:. l'i.chen
G&3er;zb...r::!'i'; a, sc'weit diese üülich,
a nq erne;-; s eil ur; el. Ju r el i
Vorstan'^isb&scn i.tiyse üeauftraqt unci
eingeräuTir':. WL.trdan. '' Näheres regele
die Wiri: schafLsofünung.

^/^,
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III. Mitgliedschaft

§ 4

Aufnahme

(l) l Mitglieder des Bezirks können
natürliche und juristische Personen
des privaten und öffentlichen Rechts
werden. 2 Sie erkennen mit ihrem
Aufnahmeantrag diese Satzung, die
Satzung des DLRG Landesverbands
Nordrhein e.V. und die Satzung der
DLRG sowie die geltenden Ordnungen,
Anweisungen und Richtlinien (§ 47) a-n
und übernehmen alle sich daraus
ergebenden Rechte und Pflichten. 's
Mit ihrer Aufnahme erwerben sie
gleichzeitig die Mitgliedschaft des
Landesverbands Nordrhein e.v. und der
DLRG.

(2) Die Aufnahme neuer Mitglieder
erfolgt durch eine der dem Bezirk
angehörigen Ortsgruppen (= örtliche
Gliederung).

III. Mitgliadschaft

§ 4

Aufnahme

(l) l Mitglieder des Bezirks können
natürliche und juristische Personen
des privaten und öffentlichen Rechts
werden. 2 Sie erkennen mit ihrem
Aufnahmeantrag diese Satzung, die
Satzung des Landesverbandes Nordrhein
und die Satzung der DT,,RG sowie die
geltenden Ordnungen, Anweisungen und
Richtlinien (§ 47) an und übernehmen
alle sich daraus ergebenden Rechte
und Pflichten. 3 Mit ihrer Aufnahme

erwerben sie gleichzeitig die
Mitgliedschaft des Landesverbandes
Nordrhein und der DLRG.

(2) Die Aufnahme neuer Mitglieder
erfolgt durch eine der dem Bezirk
angehörigen Ortsgruppen (örtliche
Gliederung).

3 (/
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§ 5

Ausübung der Rechte

(l) l Die Mitglieder üben ihre Rechte
in ihrer örtlichen Gliederung aus . 2 .
Sie werden in den übergeordneten
Gliederungen durch die dafür von den
jeweils zuständigen Organen gewählten
Delegierten vertreten.

(2) Die Ausübung der Mitgliedsrechte
ist davon- abhängig, dass der
geschuldete Beitrag mindestens für
das vorangegangene Jahr gezahlt
worden ist.

§ 6

Stimmrecht

l Das Stimmrecht kann nur persönlich
und erst nach Vollendung des 16.
Lebensjahres ausgeübt werden. 2
Wahlfunktionen in Organen der DLRG •
oder ihrer Gliederungen können nur
volljährige Mitglieder ausüben. 3 Das
aktive und passive Wahlrecht für die
DLRG-Jugend regelt eine Jugend-
Ordnung.

§ 5

Ausübung der Rechte und Delegierte

(l) l Die Mi.t.gLieder üben ihre Rechte
in ihrer örtlichen Gliederung aus. 2
Sie werden in den übergeordneten
Gliederungen durch die dafür von der
T.3g;.;nq dyr 01 fc'!,;ichen GLiederunQ
gswäl'jlLen L'elegiärcen vert..;eLen. '/.
H.insicl'iT'li.ci'i der ' Amtszei c. der

De.lcg.i.erteEi qi-.;.c. § 'Lö.

(2) Die Ausübung der Mitgliedsrechte
ist davon abhängig, dass die fäli:i.gei"i
Be:'l:'r age bezä.h.i.c sind unü
eni:gägcn3tehe.'iüe ßncscheicijngen des
a':t';..i..ed>3«er Lci-it.s nicnc voE^.i&yen.

§ 6

Stimmrecht

l Das Stimmrecht kann nur persönlich
und erst nach Vollendung des 16.
Lebensjahres ausgeübt werden. 2
Wahlfunktionen in Organen der DLRG
oder ihrer Gliederungen können.nur
volljährige Mitglieder ausüben. 3 Das
aktive und passive Wahlrecht für die
DLRG-Jugend regelt äine Jugend-
Ordnung.

Ci(
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§ 7

Beitrag

(l) l Die Mitglieder haben die von
ihrer örtlichen Gliederung
festgelegten Jahresbeiträge zu
leisten. 2 Diese beinhalten die

Anteile des Bezirks und der

übergeordneten Gliederungen. 3 Der
Mitgliedsbeitrag wird zum 31. Januar
des jeweiligen Jahres fällig.

.(2) Alle Beitragszahlungen werden
zunächst auf etwa bestehende

Rückstände verrechnet.

(3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft
erlischt die Beitragspflicht mit dem
Ablauf des Geschäftsjahres, in dem
die Beendigung wirksam wird.

§ 8

Haftung bei eigenmächtigen Handlungen

l Durch eigenmächtige Handlungen
eines Mitglieds werden die DLRG, der •
Landesverband und dessen Gliederungen
nicht verpflichtet. 2 Für Schäden
haftet der Handelnde persönlich.

§ 7

Beitrage, Aufnahnieentgelte und

Umlagen

(l) l Die Mitglieder haben die von
ihrer ö.rtlichen Gliederung
festgelegten Jahresbeiträge,
/A.i/r'''.-; li(;ii«.'eiii.:..|i:i'1.1 & IH^'.I 'jin.Laqc'Ci zt.i

lu-.aten. 2 Diese beinhalten di-e

Anteile des Bezirks und der

übergeordneten Gliederungen. •''
M.it.ql i.®dsü^-!'t.r,3ge werden zum 31.
Januar des jeweiligen Jahres fällig.
l;'l Ole we'irer&n F'üiilgkej ten legt die
Tagi-n'y due ortiicrjei'i Gl.i.ederung rest:..

(2) Alle Beitragszahlungen werden
zunächst auf etwa bestehende

Rückstände verrechnet.

(3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft

erlischt die Beitra.gspflicht mit dem
Ablauf des Geschäftsjahres, in dem

die Beendigung wirksam wird.

§ 8

Haftung bei eigenmächtigen Handlungen

l Durch eigenmächtige Handlungen
eines Mitglieds werden die DLRG, der
Landesverband, der Bezi.rk und dessen

Gliederungen nicht verpflichtet. 2
Für Schäden haftet der Handelnde

persönlich.

^IS^
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§ 9

Beendigung der Mitgliedschaft

(l) Die Mitgliedschaft endet durch
Tod, Austritt, Streichung oder
Ausschluss.

(2) l Die Austrittserklärung eines
Mitglieds kann nur zum 31. Dezember
des Jahres erklärt werden. 2 Die
Erklärung muss der örtlichen
Gliederung spätestens zum 30.
November des Jahres schriftlich
zugegangen sein.

(3) l Die StreichLfng eines Mitglieds
kann erfolgen ab einem
Zahlungsrückstand von einem
Jahresbeitrag, wenn der Rückstand
mindestens einmal unter Fristsetzung
erfolglos angemahnt wurde. 2 Auf
Antrag kann die Mitgliedschaft nach
Zahlung der Beiträge für die
Ausfallzeiten rückwirkend fortgeführt
werden. 3 Die Rückwirkung hat nicht
zur Folge, dass für die Dauer der
Ausfallzeiten nachträglich,
Mitgliedschaftsrechte geltend gemacht
werden können.

(4) Den Ausschluss aus der DLRG
regelt die Schieds- und
Ehrengeri.chtsordnung der DLRG.

(5) Endet die Mitgliedschaft, so hat
der Ausscheidende das in seinem
Besitz befindliche Eigentum der DLRG
oder ihrer Gliederungen unverzüglich
zurückzugeben. Für eventuelle Schäden
aus verspäteter Rückgabe haftet der
Ausscheidende.

§ 9

Beendigung der Mitgliedschaft

(l) Die Mitgliedschaft -Ln alien
G.1 .i.sder'unc)sebener1 endet durch Tod,
Austritt, Streichung, p&rsön.lichen
Äusschluss oder Ausschluss der
ore 1..^ che-n Gl lecie.r'iing .

(2) l Die Austrittserklärung eines
Mitglieds kann- nur zum 31. Dezember
des Jahres erklärt werden. 2 Die
Erklärung muss der örtlichen
Gliederung spätestens zum 30.
November des Jahres schriftlich
zugegangen sein.

(3) l Die Streichung eines Mitglieds
kann erfolgen ab einem
Zahlungsrückstand von einem
Jahresbeitrag, wenn der Rückstand
mindestens einmal unter Fristsetzung
erfolglos angemahnt wurde. 2 Auf
Antrag kann die Mitgliedschaft nach
Zahlung der Beiträge für die
Ausfallzeiten rückwirkend fortgeführt
werden. 3 Die Rückwirkung hat nicht
zur Folge, dass für die Dauer der
Ausfallzeiten nachträglich
Mitgliedschaftsrechte geltend gemacht
werden können.

(4) l Den persön-i.ichen Ausschluss aus
der DLRG regelt § 32'. 2 Den
Äusschluss einei: Gliederung rege].fc §
Il Absatz 4.

(5) l Endet die Mitgliedschaft, so
Ist das im B&s.itz. bei •i. nd liche DL.RG-
Eiqentum z.iir ückzugeben . 2 Scheidet;
ein M'itüli.ed aus eine,;: Funktion aus;
na i. eä d.i. e 2. n se-i nesTi Besitz
befii'idlichen U'-'terl.sgen unverzüqli.ci-;
an d:ie en':äpi: echsnde (3.1 icderüi-ig
a&ziiüeber;.

^
^€^



IV. Struktur

§ 10

Gliederung des Bezirks

(l) l Der Bezirk gliedert sich in
Ortsgruppen.

(2) l Die Grenzen der Ortsgruppen
stinutien mit den örtlichen

Verwaltungsgrenzen innerhalb des
Bezirkes überein. 2 Ausnahmen sind

nur mit Einwilligung des
Landesverbandsrates möglich.

c

(3) l Der Name einer Ortsgruppe setzt
sich zusammen aus der Bezeichnung
„Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft", der Bezeichnung
„Ortsgruppe" als Gliederungsebene und
der Bezeichnung der
Gebietskörperschaft, in der sie ihren
Sitz hat. 2 Regionale weitere Zusätze
sind statthaft, soweit dies zur
Unterscheidung mehrerer Gliederungen
in einer Gebietskörperschaft
zweckdienlich ist.

IV. Struktur

§ 10

Einbindung in den Gesamtverein DLRG
und Gliederung des Bezirks

(l) l Der Bezirk gliedert sich in
Ortsgruppen.

i 2; i ?.";•'( bie/irk i.ind ;?.:::•..'.. n i;:

üliede.t uiiyeo .S'LI-K:! ai'; ü.i.» Satziinqer;
ScXdc.i.icfiü.i: i hrii-n i.lDei'qec^r-.lrieLfc't;
GJ.:i isde.t'i.ii'iy&ii 9.-äbi.,indisri, " Sie miisse!'
1,:1 .1 f- 'l l s. t, <1 ;.; i; Cl i..!? •.:; e ;•! ä ci t; z ii n •j e n
^i";::iei.)yi,ae']'i Veip) - i.c'fii uuqän e'if'ül .l.eri.
'•'• %je •;; .1:1 el ffrr'n?'.;: yörpt i. .i."hl:ei:, 0.1^'
ai.if ;le!i:' üav.pung '.ler DliRG bQn.ihen'.teii
^r'cti'ii.ini'jen sowie -;!ie ßeschlusye von
Or.ydnei'] und G;'r ernten rie.r
u ü c» r'q e & .t'clrifc 'i::ä n Gl i ecie:' r t;;ng e n
urnzi,iset.,';':'ii. f De;' Bezirk und se:i.rs

Gl.i-dei'tiii'j-;'!, ;. i.::.ii;:>i-(.i -i,.i: yrfn;,es Tu.;,
•M.'.cl lid!'; el i:'i. n i ;i; ;:'; nne Gi.ese.t:

t^i„]li,j;:'3wej. l.:-ii O.L'-j^.iii.-icii; i a'i ;;r] Sai; zu.na
•jr'xi Le 11:.»'-1 r ;:&,! ciei' OLftC; flus.

13) !! 1~).:;.e ;;.re''i7en der 0;:t3gn.ippe!'i
3 L iiiimü.f'i ii'i.i.^ der; ort:..j. i cheri

'/s f wa 1.1: i.ii'i-.:|;>i;)i:eri;;e'i'i inneiihalü des
ßez.i. rl<.-i lißece.in- •i ALSKnai'unen siri.d !'u,ir

ini C Fii)w:L.I l.iguiiQ des

La ride.:; v &;: ;::> ;i ;•: ;;i s t-cit: e s rn (::' t, l. ..i;:.' h

(4j l Der Name einer Ortsgruppe setzt
sich zusammen aus der Bezeichnung
„Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft", der Bezeichnung
„Ortsgruppe" als Gliederungsebene und
der Bezeichnung der
Gebietskörperschaft, in der sie ihren
Sitz hat. 2 Regionale weitere Zusätze
sind statthaft, soweit dies zur

Unterscheidung mehrerer Gliederungen
in einer Gebietskörperschaft
zweckdienlich ist.

!
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(4) l Bezirk und Ortsgruppen können

i

! ! i

i

(5) l Bezirk, und Ortsgruppen können
zweckdienliche Tatigkeits Zentren,
insbesondere für Ausbildung,
Wasserrettungsdienste und
Katastrophenschutz einrichten. 2 Die
•Leitung kann einem Beauftragten oder
einem Ausschuss übertragen werden.

^iv c
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§ 11

Ortsgruppen

(l) l Die Ortsgruppen können mit
Zustimmung des Bezirksvorstands und
des Landesverbandsvorsfcands eigene
Rechtsfähigkeit aufgrund eines
entsprechenden.Beschlusses einer
eigens hierzu einberufenen
Gründungsversammlung durch Eintragung
in das Vereinsregister erlangen. 2
Wird die Zustinunung seitens des
Bezirksvorstands verweigert, kann die
Ortsgruppe den Bezirksrat anrufen.

(2) l Die Satzungen der Ortsgruppen
müssen mit den bindenden Vorschriften

in den Satzungen des Bezirks, des
Landesverbands und der DLRG in

Einklang stehen. 2 Sie bedürfen
einschließlich späterer
Satzungsänderungen der Zustimmung des
Bezirksvorstands und des
Landesverbandsvorstands.

§ 11

Ortsgruppan

•,1l; !; Oi: .: y^( ..•!;.lp-.i(; köni;';:1!; n j.i: n i :i r
Ki..l;i!:;.:ifiil[i.);r) (l&'i fe';:-^li. i'.:;.-o..rst:undes; ü.id
(:\VS l.id llü'.;';Vil.'i; l;ä;>ii;-iV(.; (: S I.äll^'lt-";

>;•( (:• y i:' ...i n el p'. .,' ti''.(•••i v. n - 2 C j. i-
(.;rün^i.i]-;i:j':;yc:c «litmnilung darf c:.rsF nact'i
\/oi:l.i.i-y%[i aller •^ifor'aer.l J.clieii •
Susfc:i.inmiirLgen durchgeführt- werden. ;}
IniiKd d-i.e Zu-?tiKinii.in9 verwe.i.cicrl; odi-'i:
n.i.cht inne'Ei'ialb vori zwei Müriüt.eii

er'Keil.i;:, icon n en der Änt rag <s teller
oclex die beiej.Ligt-e Giiädej'unq di':'
Entsche L^ung d..ir'.:.'f] den.
l..äi'ideüv':?i: üar'ds i^i-it KieariL'i'-ii^en . ''l
i;;rii::.TC;p.fßcl-ienc.tes ^: 1c •:üj: rn.e
VKi^ci'iniü ' ^liiiy oae't Sp.ä.t.i; i.ir'g von

(.•;i.iedüri->?iq&i).

{".i i D'ie 0; c. s';jr',[.'!.:ier Krti-mcn rri,'-
^i..:i t .i.iiinii ;(iq a?; s b^ z.; ri<^ \'yrfa i..ancies u:'i;'!

^l!;'ii Li;iii,.;':;":;v';;!.bä!:...;\:;^~..;;, •:. i:.:,;ii'Je'i e. yei;;-,

S"; 1^': 3 i .:;tl.l ;j K'r J t ä,,.i:l::y;' ui'i;.! eLnes
er^:. up-r &i..'henue:' a^:Si..:i'i.i.i.j;:!3es ü'ii'cr
;;^i.Qe'i'i3 h,.. >:: r/• L! e.,inL;.ei.-;föf;£-n
G i.' C. i ;'.U.i;;;; ::, v e ;" ä Ai'uri i. i..! r1] i;.i el i.j,; <-' h E.'. rs '•. m g .1 n Q
i-r; das Ve^ei-/']5E:ey:i.E;:.5 r' ei iangeii - •'
Wird ills: ^i.i&L.i.mniu.ny ;äei,len;i '-ses
i:>&2.i..i"Ks\'or'aT^ndt"c yer'w&i'..jeri: , Aac!["i

cJ.ic On;';iq;"i,ip;pe den £021 r^.st.ai:.
.:ii",n.,;i;ei] .

'3i 'l D.:i." 3.:ir..4.unqen c!6i Ort s^n.ipp-n
mü&sen in.i.i. den ^j.nd^-i'irieri Vorsc'r'E.ifl'STi

i. r i üen Su i..s^iiqei'i de's Büzirks, de;-;
.l.;dria&3V(;r'.bdi':'d&ü und clej:' DLRG i.n
Eink-lanü sceher'i. ' S.ie b&di.irfsn
(.; .1.1'i S C i'i 1..; '? 1^ l.;. ;'• l- i. ;;pd r e re.;

äat. ,;:Lino:;;^n.u"i'i..!riqer! c;e; äiiSt.J.ffunuriQ c!^-s
S.-':» .£ i<5VO( •-:Lai:de:i, lii'i'-l 06.9

LufiaeAvc Ebi.indsvor'stani.ies.

{'3) l Bei ej;;>etoJ^.Gh&n Veis;:;ößen von.

Ortsgruppen gegen üoergeordnefce
Sätzi.iiigei'i und Orunuiigen sowie
gravierender Missachtürig von
Wei.'Bungei'i können Ortayruppsn duf
An'trag des Landes verbaridsyürst.an.dei.

t^.
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ais Tej.leiiihe:!. t d&r DLRG äafge.i-ösr
Lind die OrLsgi.:.;ppe dan;iL aus der DT.P.G
ciusgeäd'ilcssen wüideti. 2 Oi.e
£nrsci'iei.d;]i';ij obi: egr üem Frasictiälra c
der DLRG,., der üKcsgrupps •is':: zuvor
Gelegenheit: z'ux. SLel.lungnal'iroe zu
gebe?-.. < (:'u'- cien Ari!:.i'aQ g-iJt di-e
"'; 2 ss; n<-.,(.:r'i <? .'7 &.bsäi:'z ..' der 3aizu.ng.
der DLKG> :! Der Ant.iaq ist durch äen
Bunde sve r band nd..';). Kingaisg unigeheiKi
der Ortsgruppe sue Stellunqnähn;e
zuzuleiten. ':' Die St.ellungnahsae ist
bis ziim Beginr'i clei- SlLzung des
Prä s.iciisl rates s dir i.1; t: lich aüzugeber'i.

15) 3. Bei. Enrschsidungen nach Absatz
4 ist die /tfij; ijfi.iii.q des
Schiedsgericht; s cie:f DLPG iiioqii.ch. 2
Näheres rege i. t d-;..e
Schieds^ß^icnrsor'aruing .

^7^)
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V. Jugend

§ 12

DLRG-Jugend

(l) Die DLRG-Jugend ist die
Gemeinschaft aller Jugendlichen im
Bezirk,

(2) l Die Bildung von Jugendgruppen
in den Ortsgruppen und die damit
verbundene jugendpflegerische Arbeit
sind ein besonderes Anliegen und eine
bedeutende Aufgabe des Bezirks, '' Die
freiwillige selbständige Übernahme
und Ausführung von Aufgaben der
Jugendhilfe erfolgen auf der
Grundlage der gemeinnützigen
Zielsetzung des Bezirks.

(3) Aufbau und Gliederung der Jugend
entsprechen denen des Bezirks.

(4) Inhalt und Form der Jugendarbeit
vollziehen sich nach einer
Jugendordnung, die vom
Bezirksjugendtag beschlossen wird und
der Zustimmung von Bezirkstagung oder
Bezirksrat sowie des
Landesver bände s Jugend vor stands
bedarf.

(5) l In den Jugendvorständen sind
die Vorstände .durch zwei ihrer
Mitglieder vertreten. 2 In den
Vorständen werden die Jugendvorstände
nach §§26 Abäatz l Nummer 11
vertreten.

V. Jugend

§ 12

DLRG~Jugend

(l) Die DLRG-Jugend ist die
Gemeinschaft aller Jugendlichen im
Bezirk.

(2) :1. Die Bildung von Jugendgruppen
in den Ortsgruppen und die damit
verbundene jugendpflegerische Arbeit
sind ein besonderes Anliegen und eine
bedeutende Aufgabe des Bezirks. 2 Die
freiwillige selbständige Übernahme
und Ausführung von Aufgaben der
Jugendhilfe erfolgen auf der
Grundlage der gemeinnützigen
Zielsetzung des Bezirks.

(3) Aufbau und Gliederung der Jugend
entsprechen denen des Bezirks.

(4) Inhalt und Form der Jugendarbeit
vollziehen sich nach einer
Jugendordnung, die vom
Bezirksjugendtag beschlossen wird und
der Zustimmung von Bezirkstagung oder
Bezirksrat sowie des

[..ancl&s,] Ligencivorätaiicles bedarf.

C:') t, Ini Vo'racaiic! seir'.e; Glierierurit:)
hat cter Juqeiiclvoi; stand S.i.cz iind
Stj.tö'ne. 2 Die A.n:':at:l aes-. :iir.^e •A'-L.rri
clürci'i ;;l''':> Satzung besc .Ln'.irt, äriff äc&r
d...e KrshJ ;;'w;e.] nic'hc übeist.äiqen. 3
Uei; voräLü.'id heit i.i'ii ..'fiicsei-idvürst.änd ini
g'teichen Mai:]«;; Sj tz üt\a Sc.:i..mme wie der
Juacndvo^'ät arid .s."'
:": I !. fi-nr1' •"""(j ".•;•"'•• •a'' •'• •K'! .

^(f^ö
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VI. Organe des Bezirks

l. Bezirkstagung

§ 13

Zuständigkeit

(l) l Die Bezirkstagung ist als
oberstes Organ die Vertretung der
Mitglieder des Bezirks. 2 Sie gibt
die Richtlinien für die Tätigkeit und
behandelt grundsätzliche
Angelegenheiten des Bezirks. 3
Insbesondere ist sie zuständig für

l. die Entgegennahme der Berichte
des Vorstands sowie der Revisoren,

2. Wahlen

a) der Mitglieder des Vorstands,

b) der stellvertretenden Mitglieder
des Vorstands,

c) der Mitglieder des Schieds- und
Ehrengerichts,

d) der Delegierten und
Ersatzdelegierten zur
Landesverbandstagung,

e) zweier Revisoren und zweier
Stellvertreter,

3. Kenntnisnahme der Wahlen zum
Bezirksjugendvorstand,

4. Entlastung des Vorstands,

5. . Festsetzung von
Beitragsanteileh, Umlagen und
Fälligkeiten,

VI. Organe des Bezirks

l. Bezirkstagung

§ 13

Zuständigkeit

(l) l Die Bezirkstagung ist als
oberstes Organ die Vertretung der
Mitglieder des Bezirks. 2 Sie gibt
die Richtlinien für die Tätigkeit und
behandelt grundsätzliche
Angelegenheiten des Bezirks. 3
Insbesondere ist sie zuständig für

l. die Entgegennahme der Berichte
des Vorstandes sowie der Revisoren,

2. Wahlen

a) der Mitglieder des Vorstandes,

b) der stellvertretenden. Mitglieder
des Vorstandes,

c) der Mitglieder des
Sch-Le.clsgej: icht s,

d) der Delegierten und
Ersatzdelegierten zur
Landesverbandstagung,,

e) zweier Revisoren und zweier
Stellvertreter,

3. yorxei.t.^.ge Jüsitsencrieb'.ing von
Mitg.i. lecieru und 3t:.el'i verc: i-eranden
Mitqliedenj de;:, '/oryLc;iu:les üsinaß g 2G
''•;<-)'-z .5,

4. Kenntnisnahme der Wahlen zum
Bezirksjugendvorstand,

5. Entlastung des Vorstandes,

6. Festsetzung von
Bei.tragsantei.Len, die die Ortsgruppen
"b dem i''oii3"jahr ßis zu einer
Neu.fests&t.zi.iig an den ßez'i.sk
abzutü.hrän haüei., souj.e von zeit.l3..ci';
tegi-enzLen. i;nct zweckueüundeneii
Uaii.aüen bis zi.ir· riohe eifies tidlben
Bei'tra9SL'äi~iT'is:Lls '••incl der jewei.ligsn
^ ei h t U Ji y s rfi c-dä ..L:'. L a c. e n ,

^>/^0
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6. Genehmigung des
Jahresabschlusses,

7. Genehmigung der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplanes,

8. Beschlussfassung über ihr
vorgelegte Anträge,

9. Satzungsänderungen.

(2) Die Bezirkstagung ist öffentlich.

I

/

7 . Genehmigung des
Jahresabsclniusses,

8. Genehmigung der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplanes,

9. Beschlussfassung über ihr
vorgelegte Anträge,

10. Satzungsänderungen.

(2) Die Bezirkstagung ist öffentlich.

^^
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§ 14

Zusammensetzung

(l) Die Bezirkstagung setzt sich
zusammen aus den

l. Delegierten der Ortsgruppen,

2. ur'i-sgruppenle.i. tei:n oder jewe^l.s
&inem aiidsren M.i.i.qiied cic!:

Ortsgru.ppenvorst.iinüe.,

3. Mitgliedern des
Bezirksvorstands.

(2) l Die Ortsgruppen entsenden je
vollendete 100 Mitglieder einen
Delegierten. 2 Die Berechnung der
Delegiertenzahlen erfolgt nach der
Mitgliederstatistik des letzten
Jahres vor der Bezirkstagung. 3
Stichtag ist jeweils-der 31.
Dezember.

(3) Die Namen der Delegierten und
Ersatzdelegierten müssen im Protokoll
der letzten vor der Bezirkstagung
liegenden Ortsgruppentagung enthalten
sein, das spätestens zu Beginn der
Bezirkstagung vorg.elegt werden muss.

(4) Den Vorsitz in der Bezirkstagung
führt der Bezirksleiter oder einer
seiner Stellvertreter. Der
Bezirksleiter kann auch ein anderes
Mitglied des Bezirksvorstands mit der
Verhandlungsleitung beauftragen.

§ 14

Zu s aramen s e tzung

(l) Die Bezirkstagung setzt sich
zusammen aus den

l. Delegierten der Ortsgruppen/

2. Mitgliedern des
Bezirksvorstandes.

;;.'; .i. Die OEtsgrupper'i enrsendei'i ie'
e:i.rlen ur!ci äsrübe^ hi.naü3 p:co
•a n. y er ci.ng en o. .100 ivi:.t.ylieder einen.
we .i t & i:'e r; '.;-1 e q •'. e r c. e ri. y D.:. e
üsi v":-i'\ii..si\u .,;i::r L'^ieg;.erT:en2'ati.].SF]
r-i rc.'i gr. "-!'.:\", ^.ii;:;' "/!s r:-.;l .1--csersi.ai:.). si i ?:
ci.e^. lec z s:, e P Jar, re? VQI:" Jei:
Be;:.!.': Ks'cäQüi-ig . :; Sticht'.äy für cl.i.e
SLa't-iäE.i. K. .ist. jew&i.J..:s der 31
OezeiiiDci: .

(3) Die Namen der Dslegiertsr: uiid
ärsstzGei&cjiecreR müssen ipi Prptako.L.l.
der OrcsgruppenLägung &nT;.hait.eii seifi,
in aec j.nre Wahl. ätattgefünden hdt.
Das &rGt<.}koll isc spätestens zu
Beginr; cier ßez it.'kstagung vorzulegär'i.

(4) Den Vorsitz i'n der Bezirkstagung
führt der Bezirksleiter oder einer
sei-ner Stellvertreter. Der
Bezirksleiter kann auch ein anderes
Mitglied des Bezirksvorstandes mit
der Verhandlungsleitu.ng beauftragen.

^r/ro



I

§ 15

Stinun- und Rederecht

(l) l Stimmberechtigt sind die
Delegierten und Ortsgruppenleiter
beziehungsweise die anstelle der
Ortsgruppenleiter entsandten
Vorstandsmitglieder derjenigen
Ortsgruppen, die alle ihnen
obliegenden Verpflichtungen erfüllt
haben, sowie die Mitglieder des
Bezirksvorstands. 2 Verpflichtungen
in diesem Sinne sind:

l. fristgerechte Abgabe

a) des Statistischen

Jahresberichts,

b) der Mitgliederstatistik und der
Be i tr agsab.re chnung,

c) des Jahresabschlusses nebst

zugehörigen Anlagen,

2. Erfüllung sämtlicher
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem
Bezi.rk,

3. Erledigung von Auflagen, die
durch Beschlüsse übergeordneter
Organe verlangt worden sind.

(2) l Ist eine Ortsgruppe ihren
vorgenannten Verpflichtungen nicht
nachgekommen, so entscheidet über die
Stimmberechtigung nach Bericht des
Bezirksvorstands und Anhörung der
betroffenen Ortsgruppe auf deren
Antrag die Bezirkstagung. 2 Es findet
keine Debatte statt.

(3) Jeder Stimmberechtigte hat eine
Stimme.

(4) Bei der Bezirkstagung haben außer
deren Mitgliedern auch der
Vorsitzende äes Schieds- und
Ehrengerichts und die Revisoren
Rederecht.

§ 15

Stimin- und Raderecht

1:1.1 l 'il i .ivi lib,-1'..;:;?1 "••'i::;.':! r. sir,d d:£-
0.:'.l.l-qi.i:-['i:.';M'i dd ;|ftfi i'.je!'. O't r;-g!:;.ipp';i;,
l':i:i •:• d .1. i-.' ' tiiie^ ;/uL.i cuciia.sir;
'••'«-(pr'l... iJ'.i: i;i:y('ri c'i'ruilr iioD:?!':, sowit-i
die ?".:i. i:/, l ./;(.ii;i:' dc's ;A62'.i. i:i-.s''o.[st'.ano;-ä ,.
2 Verpfl.ichtungen in diesem Sinne
sind:

l. fristgerechte Abgabe.

a) des Statistischen

Jahresberichts,

b) der Mitgliederstatistik und der
Beitragsäbrechnung,

c) des Jahresabschlusses nebst
zugehörigen Anlagen,

2. Erfüllung sämtlicher
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem
Bezirk, i.nu'l ciäiii L äruteäve.rband,

3. Erledigung von Auflagen, die
durch Beschlüsse übergeordneter
Organe verlangt worden sind.

(2) l Ist. eine Ortsgruppe ihren
vorgenannten Verpflichtungen nicht
nachgekommen, so entscheidet über die
Stiinmberechtigung nach Bericht des
Bezirksvorstandes und Anhörung der
betroffenen Ortsgruppe auf deren
Antrag die Bezirkstagüng. 2 Es findet
keine Debatte statt.

(3) Jeder Stimmberechti.gte hat eine
Stimme.

(4) &ir:'i cie.!: Ec 2:; r •'.at'dQ i.ing habsn aalier
ci^r-ei,: Mi cql .iädsci. Auch ds'r
Vorsi c zeride ües üch..teds9ec ichts u''..a
d.;.& Revisor&n Riär.l'-z.ächi-.

2{)f^Ü
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§ 16

Zusammentreten

l Die Bezirkstagung tritt alle vier
Jahre zusammen, ferner als
außerordentliche Bezirkstagung auf
Beschluss des Bezirksrats oder des
Vorstands. 2 Sollen Neuwahlen auf
einer außerordentlichen Bezirkstagung
stattfinden, obwohl noch ein
gewählter Vor5tand im Amt ist, bedarf
es dazu eines mit Zweidrittelmehrheit
gefassten Beschlusses .des
Bezirksrats.

§ 17

Einberufung

(l) Zur Bezirkstagung muss der
BezirksLeiter mindestens einen Monat
vorher deren Mitglieder, den
Vorsitzenden des Schieds- und
Ehrengerichts, die Revisoren und die
Ehrenvorsitzenden einladen.

(2) Für eine außerordentliche
Bezirkstagung beträgt die Ladungs-
frist zwei Wochen.

§ 16

Zusammentreten

l Die Bezirkstagung tritt alle
vier Jahre zusammen, ferner als
außerordentliche Bezirkstagung auf
Beschluss des Bezirksrates oder des
Vorstandes. 2 Sollen Neuwahlen auf
einer außerordentlichen Bezirkstagung
stattfinden, obwohl noch ein
gewählter Vorstand im Amt ist, bedarf
es dazu eines mit Zweidrittelmehrheit
gefassten Beschlusses des Bezirks-
rates.

§ 1-7

Einberufung

(l) Zur Bezirkstagung muss der
Bezirksleiter mindestens einen Monat
vorher deren Mitglieder, den
Vorsitzenden des Schiedsgerichts und
die Revisoren ä.inlad&n,.

(2) Für eine außerordentliche
Bezirkstagung beträgt die Ladungs-
frist zwei Wochen.

2-f/^Ö
^



§ 18

Anträge

(l) Anträge zur Bezirkstagung müssen
mindestens zwei Wochen, zu einer
außerordentlichen Bezirkstagung
mindestens eine Woche vor der Tagung
eingegangen sein.

(2) Antragsberechtigt sind

l. die stimmberechtigten Mitglieder
d.er Bezirkstagung,

2. der Bezirksrat,

3. der Bezirksvorstand,

4. der Bezirksjugendvorstand,

5. die Ortsgruppenvorstände.

§ 18

An-träga

(l) Anträge zur Bezirkstagung müssen
mindestens zwei Wochen, zu einer
außerordentlichen Bezirkstagung
mindestens eine Woche vor der Tagung
eingegangen sein.

(2) Antragsberechtigt sind

l. die stimmberechtigten Mitglieder
der Bezirkstagung,

2. der Bezirksrat,

3, der Bezirksvorstand,

4. der Bezirksjugendvorstand,

5. die Ortsgruppenvorstände.

?2/.^0
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2. Bezirksrat

§ 19

Zuständigkeit

(l) l Der Bezirksrat sorgt für eine
Zusammenfassung aller im Bezirk
wirkenden Kräfte. 2 Er berät und
beschließt über Angelegenheiten, die
nicht der Bezirkstagung vorbehalten
sind (§ 13 Absatz l), sowie über die
ihm vom Vorstand vorgelegten
Angelegenheiten.

(2) In den Jahren, in denen die
Bezirkstagung nicht zusammentritt,
ist der Bezirk5rat außerdem zuständig
für die

l. Entgegennahjne der Berichte des
Vorstands und der Revisoren,

2. Ergänzungswahl von Delegierten
und Ersatzdelegierten zur
Landesverbandstagung, sofern nicht
die Bezirkstagung noch vor der
Landesverbandstagung zusammentritt,

3. sonst notwendige
Ergänzungswahlen,

4 . Kenntnisnahme der Wahlen zum • ,
Bezirksjugendvorstand,

5. Entlastung des Vorstands,

6. Genehmigung des
Jahresabschlusses,

7 . Genehmigung der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplans,

8. Festlegung von Umlagen,
Zahlungen und Fälligkeiten,

9. Entscheidung über ihm vorgelegte
Anträge,

2. Bezirksrat

§ 19

Zuständigkeit

(l) l Der Bezirksra.t sorgt für eine
Zusammenfassung ..aller im Bezirk:
wirkenden Kräfte. 2 Er berät und
beschließt über Angelegenheiten, die
nicht der Bezirkstagung vorbehalten
sind (§ 13 Absatz l), sowie über die
ihm vom Vorstand vorgelegten
Angelegenheiten.

(2) In den Jahren, in denen die
Bezirkstagung nicht zusammentritt,
ist der Bezirksrat außerdem zuständig
für die

l. Entgegennahme der Berichte des
Vorstandes und der Revisoren,

2. Erganzungswahl von Delegierten
und Ersatzdelegierten zur
Landesverbandstagung, sofern nicht
die Bezirkstagung noch vor der
Lande sverbandstagung zusammentritt,

3. sonst notwendige
Ergänzungswahlen,

4. vorzeitiQe Anitsenrhebiing von
Mj t.yliedei'n und ste-1 Ivertretenden
Mitg.l.iederri des yorsLanuea cieiiiäß § 28
33:: .i ;.,

5. Kenntnisnahme der Wahlen zum
Bezirk-sjugendvorstand,

6. Entla5tung des Vorstandes,

7. Genehmigung des
Jahresabschlusses,

8. Genehmigung der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplanes,

y. b'estsetzung z,e:i. t Lich begrenzter
und zweckgebunäener Umlagen »is zur
Höhe eines halben Beitragsantei.ls i.in'::1
der jew/ä:;,.]. iqen Zahluncfsrnodalitäben,

10. Entscheidung über -ihm vorgelegte
Anträge, ^^

^L-



10. Zustiniroung zur
Bezirksjugendordnung.

•{

s

11. Zustimmung zur
Bezirksjugendordnung.

^1^
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§ 20

Zusaimnensetzung

(l) Den Bezirksrat bilden

l. je zwei Mitglieder der Vorstände
aller dem Bezirk angehörenden
Ortsgruppen,

2.' die Mitglieder des
Bezirlcsvorstands

3. die Stellvertreter der
Bezirksvorstandsmitglieder gemäß § 26
Absatz 3

4 . die nach § 30 berufenen
Beauftragten.

(2) Den Vorsitz führt der
Bezirksleiter oder einer seiner
Stellvertreter. Der Bezirksleiter
kann auch ein anderes von ihm
bestimmtes Vorstandsmitglied mit der
Verhandlungsleitung beauftragen.

;

? )

§ 20

Zusaimnense tzung

(l) Den Bezirksrat bilden

l. je zwei Mitglieder der Vorstände
•aller dem Bezirk angehörenden
Ortsgruppen,

2. die Mitglieder des
Bezirksvorstandes,

3. die Stellvertreter der
Bezirksvorstandsmitglieder gemäß § 26
Absatz 2,

4. die nach § 30 berufenen
Beauftragten.

(2) Den Vorsitz führt der
Bezirksleiter oder einer seiner
Stellvertreter. Der Bezirksleiter
kann auch ein anderes von ihm
bestimmtes Vorstandsmitglied mit der
Verhandlungsleitung beauftragen.

?S//T
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§ 21

Stimm- und Rederecht

(l) Stimmberechtigt sind die in §'20
unter Nr. l und 2 genannten
Mitglieder des Bezirksrats, die
Vertreter einer Ortsgruppe jedoch
nur, wenn ihre Ortsgruppe die ihr
obliegenden, in § 15 Absatz l Satz 2
genannten Verpflichtungen erfüllt
hat.

(2) Ist eine Ortsgruppe den
vorgenannten Verpflichtungen nicht
nachgekommen, so ist § 15 Absatz 2
entsprechend anzuwenden.

(3) Jeder Stimmberechtigte hat eine
Stimme.

(4) Im Bezirksrat haben außer dessen
Mitgliedern nach § 20 Absatz l der
Vorsitzende des Schieds- und
Ehrengerichts und die Revisoren
Rederecht.

§ 21

Stimm- und Rederecht

(l) Stimmberechtigt sind die in § 20
unter Nr. l und 2 genannten
Mitglieder des Bezirksrates, die
Vertreter einer Ortsgruppe jedoch
nur, wenn ihre Ortsgruppe die ihr
obliegendsn, in § 15 Absatz l Satz 2
genannten Verpflichtungen erfüllt
hat.

(2) Ist eine Ortsgruppe den
vorgenannten Verpflichtungen nicht
nachgekommen, so ist §. 15 Absatz 2
entsprechend anzuwenden.

(3) Jeder Stimmberechtigte hat eine
Stimme.

(4) Im Bezirksrat haben a;.-ißer dessen
Mitgliedern nach § 20 Absatz l der
Vorsitzende des Scl'i.i.eclsqeric'r;:;.^, d'.e
Revisc'.r-n, ü.i..? ,:;i.:ei i.v/ert. rer ende!')
Vc'rs(:..:ii'r;iS)!'i Li;..jl'i.e':::er r.&ci'i § 2!i Al.i'-icir;'
'.. Iiunuiiei 3 u.'id a;.'.? Beciii:!;1!. caosen r\a;:;l'i.
$ 20 Afcis.ät.;:: l '»lujunie.i: '-. Reclerechfc .
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§ 22

Zusammentreten

Der Bezirksrat tritt in den Jahren,
in denen keine Bezirkstagung
stattfindet, jeweils mindestens
einmal, ferner auf Beschluss des
Bezirksvorstandes oder auf Antrag von
mindestens einem Drittel seiner
Mitglieder zusammen.

§ 23

Einberufung

Zur Versammlung des Bezirksrats muss
der Bezirksleiter mindestens einen
Monat vorher dessen Mitglieder, den
Vorsitzenden des Schieds- und
Ehrengecichts, die Revisoren und die
Ehrenvorsitzenden einladen.

§ 24

Anträge

(l) Anträge an den Bezirksrat müssen
mindestens zwei Wochen vor dem Termin
der Versammlung bei der
Geschäftsstelle des Bezirks
eingegangen sein.

(2) Antragsberechtigt sind

l. die stimmberechtigten Mitglieder
des Bezir'ksrats,

2. der Bezirksvorstand,

3. . der Bezirksjugendvorstand,

4. die Ortsgruppenvorstände.

§ 22

Zusammentreten

l Der B»;: ^;. r.Ks fd c t r i ^.L jciti.c] .'.ch
in mcieü l:.e i i s & i n ;iii:i i., L e r r: s i" u ;;i r
üeschJ-Dss dev> B&zirksvotä'lrii'uiies üa&i;
sun' Anfi'dü vü;". ?Ti,; nclesi-ens einem
i.):i: 11: te i. äeii'ier Micg-l. i.ed'e: c SLisammsn.. 2
In .iä?'it-e;'i, ' ii di-r.uii e;t ri&
äe;:-': i<s''a^;.ir;q sr-firt.fi.r'dei;, kdiu'i cier
B.rz;.r k;;i"^t iSiikiA. .i.en.

§ 23

Einberufung

Zur Versammlung ües Bezirksra^es muss
der Bezi rkäieiter mir.ciestens einen
Monat; vorher dess&n M.l.tg.S leder, den.
•;oi"sitz&i"!de;'i des Scl'n.edsgerichts unct
clje R-'yl.aor&n e.i.nl.CTaäi'i.

§ 24

Anträge

(l) Anträge an den Bezirksrat müssen
mindestens zwei Wochen vor dein Termin
der Versammlung bei der
Geschäftsstelle des Bezirks
eingegangen sein.

(2) Antragsberechtigt sind

l. die stimmberechtigten Mitglieder
des Bezirksrates,

2. der Bezirksvorstand,

3. der Bezirksjugendvorstand,

4.. die Ortsgruppenvorstände.

^•7^C
<s-;-'
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3. Bezirksvorstand

§ 25

Aufgeüsen

l Der Bezirksvorstand leitet den

Bezirk im Rahmen dieser Satzung und
ist für die Geschäftsführung
verantwortlich. 2 Ihm obliegt
insbesondere die Ausführung der
Beschlüsse der Bezirkstagung und des
Bezirksrats sowie der O'rgane und
Gremien der übergeordneten
Glj-ederungen.

3. Bezirksvorstand

§ 25

Aufgaben

l Der Bezicksvorstand leitet den

Bezirk im Rahirien dieser Satzung und
ist für die Geschäftsführung
verantwortlich. 2 Ihm obliegt
insbesondere die Ausführung der
Beschlüsse der Bezirkstagung und des
Bezirksrates sow.i.e der Organe und
Gremien der übergeordneten
Gliederungen. 3 Dcii.über hiriai.is hai:. er
;.l :i s f il i !. i'i n ve r b ;^ n d -t i. c hen B e s c h 'l ü s '.< e

d fc- .r ü r 9 a n e u b e rq e o r d n e t e r
Gliederungen umz'.aser.ze.n.
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§ 26

Zusammensetzung

(l) Den Vorsfcand bilden

l. Bezirksleiter,

2. bis zu zwei stellvertretende
Bezirksleiter,

3. Geschäftsführer, der entfallen
kann, wenn keine eigene
Mitgliederverwaltung besteht oder
wenn ein hauptamtlicher
Geschäftsführer tätig ist,

4. Schatzmeister,

5. Leiter Ausbildung,

6. Leiter Einsatz,

7. Vorsitzender des
Bezirksjugendvorstands oder ein von
ihm bestimmtes anderes Mitglied des
Bezirksjugendvorstands.

(2) Daneben können folgende weitere
Vorstandsämter besetzt werden:

l. Bezirksarzt

2. Leiter der Öffentlichkeitsarbeit

3. Justiziar

(3) Für die Vorstandsmitglieder nach
Absatz l Nr. 3 bis 6 und Absatz 2
können Stellvertreter gewählt werden.

(4) l Bezirksleiter und
stellvertretende Bezirksleiter können
nicht gleichzeitig die Funktion des
Schatzmeisters ausüben. 2 Im Übrigen
können jedoch einzelne
Vor'standsfunktionen in Personalunion
besetzt werden.

§26

Zusaiianensetzung

(l) Den Voi5tand bilden

l. Bezirksleiter,

2 . bis zu zwei stellvertretende
Bezirksleiter,

3. Geschäftsführer, der entfallen
kann, wenn keine eigene
Mitgliederverwaltung besteht oder
wenn ein hauptamtlicher
Geschäftsführer tätig ist,

4. Schatzmeister,

5. Letter Ausbildung,

6. Leiter Einsatz,

7 . ein Vercreter des
Bezirksjugendvorstandes geniäß § 12
ADsac" 5, bei fen.Lsu e.i.ties
ßezl r. K.s^i.igenclvoryLacicies e'in Beisrtz'.er
t[i±c deiri A.ur'gaLenyebieL „Aufbau der
DLRG-Jugend im Bezirk",

Darubec riinaus können ' rolaendä
weitere Voiscanascimter normiere
werden^ Bezirksarzt./. L&icer Verüa.nus-
kornmur-sikafcioii, uusfciziar, Bsiiiitzer

f

il') Für dj~ VoräCAndsmi r'gliedei: iiaci';
Abs a l: x l Nr. 3 bi. s b können
Steliverr rec-er qewä.h:; c w&rden..

(3) l Bezirksleiter und
stellvertretende Bezirksleiter können
nicht gleichzeitig die Funktion des
Schatzmeisters ausüben. 2 Im Übrigen
können jedoch einzelne
Vorstandsfunktionen in Personalunion
besetzt werden. 3 Der
Bez.i. tksscl'tciLzme.i.stei därfc rn.chr
':;i.l.e:Lc!">ze.i.T;.ii3 Scl"iafczuieisi..er in e:iner
andeien Gli&aeruna det DLRGsein..
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§ 27

Vertretungsbefugni:

l Vorstand im Sinne des § 26 des

Bürgerlichen Gesetzbuches sind der
Bezirksleiter und die
stellvertretenden Bezirksleiter. 2'
Jeder von ihnen ist allein
vertretungsberechtigt. 3
Vereinsintern ist vereinbart, dass
die stellvertretenden Bezirksleiter

nur im nicht nachweispflichtigen Fall .
der Verhinderung des Bezirksleiters
vertretungsberechtigt sind.

§ 28

Amtszeit

l Die in § 26 Absatz l unter Nummer l

bis 6, und Absatz 2 aufgeführten
Vorstandsmitglieder sowie die
Stellvertreter, nach § 26 Absat? 3
werden für die Zeit bis zur nächsten

Bezirkstagung gewählt, auf der
Neuwahlen anstehen. 't Die Amtszeit
beginnt mit der Annahme der Wahl und
endet mit der Feststellung des
Ergebnisses der Neuwahl für das
entsprechende Amt, spätestens jedoch'
mit dem Abschluss des

Tagesordnungspunktes „Wahlen".

§ 27

Vertretungabefugnii

l Vorstand im Sinne des § 26 des

Bürgerlichen Gesetzbuches sind der
Bezirksleiter und die
stellvertretenden Bezirksleiter. 1

Jeder von ihnen ist allein

vertretungsberechtigt. 3
Vereinsintern ist vereinbart, dass
die stellvertretenden Bezirksleiter
nur im nicht nachweispflichtigen Fall
der Verhinderung des Bezirksleiters
vertretungsberechtigt sind.

§ 28

Amtszeit

l Die in § 26 Absatz l unter Nummer l
bis 6 aufgeführten Vorstands-
mitglieder sowie die Stellvertreter
nach § 26 Absatz 2 werden für die
Zeit bis zur nächsten Bezirkstagung
gewählt, auf der Neuwahlen anstehen.
2 Die Amtszeit beginnt mit der
Annahme der Wahl und endet mit der
Feststellung des Ergebnisses der
Neuwahl für das entsprechende Amt,
spätestens jedoch mit dem Abschluss
des Tagesordnungspunktes „Wahlen". 3
Äuli'srdem endeL ai.e Amrszsi.t ciries der
;. i"! § 26 Abs a L z .; t.iiuer MLuriiiier .1 bis 6

äi.£gei:ül'i!:~tKr: Vor at.anasmi t-.q'.lieder üder
eines SteL.l ver E^rerers riacf] §26

Absatz .? yorzfcitig im ZeitpLtiikt: des
Verlustes dei' M.i i.yl'edschaft: .iin
ße;:i.il<-, diitc-! l'<u,-krr3.t.i: oder clürcn
/i.(iit:se''rtheb'.inc, au.r Beschl.uss der
ciu.ßero.c'üen;; .1... c.i'iec; Bezii kscagui'ig oder
des Bezi.rl-.sr'r.tie-s mit einer Mehrhelc
von zwei DK .i 1.1-&.;, n dei: anw£'3enclen

3 r. j, rnmbe i- e. c h r;, i 1:1 ten

§f^ö
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§ 29

Geschäftsverteilung und
geschäftsführender Vorstand

(l) Der Bezirksvorstand legt erstmals
zu Beginn der Wahlperiode die
Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten für die
einzelnen Ämter fest und beschließt
einen Geschäfts verteilungsplan.

(2) l Es kann ein geschäftsführender
Vorstand gebildet werden. 2 Seine
Zusammensetzung und seine Aufgaben
bestimmt der Vorstand.

§ 30

Beauftragte

l Für bestimmte Arbeitsgebiete kann
der Vorstand Beauftragte berufen. 2
Ihre Amtszeit endet mit Ablauf der
Amtszeit des Vorstands oder durch
Beschluss des Bezirksvorstands.

§ 29

Geschäftsverteilung und

geschäftsführender Vorstand

(l) Der.Bezirksvorstand legt erstmals
zu Beginn der Wahlperiode die
Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten für die
einzelnen Ämter fest und beschließt
einen Geschäftsverteilungsplan.

(2) l Es kann ein geschäftsfuhrender
Vorstand gebildet werden. 2 Seine
Zusammensetzung und seine Aufgaben
bestimmt der Vorstand.

§ 30

Beauftragte

l Für bestimmte Arbeitsgebiete kann
der Vorstand Beauftragte berufen, 2
Ihre Amtszeit endet mit Ablauf der
Amtszeit des Vorstandes oder durch
Beschluss des Bezirksvorstandes.

2-//J-0
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4. Schieds- und Ehrengericht

§ 31

Einsetzung

(l) l Es kann für den Bereich des
Bezirks ein Schieds- und Ehrengerichc .
gewählt werden. 2 Die Besetzung
regeln die Satzung der DLRG und die
Schieds- lind Khrengerichtsordnung der
DLRG.

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des
Schieds- und Ehrengerichts entspricht •
der Wahlperiode des Vorstands.

(3) Besteht kein ordnungsgemäß
besetztes Schieds- und Ehrengericht,
so tritt an seine Stelle das Schieds-
und t-'.'.hrengericht des Landesverbandes
Nordrhein e.v..

§ 32

Aufgitben und Verfahren

l Die Aufgaben des Schieds- i; nd
Ehrengerichts ergeben sich aus § 38
der Satzung der DLRG, §§ 31, 32 der
Satzung des Landesverbandes Nordrhein
e.V. und § 3 der Schieds- und
Ehrengerichtsordnung der DLRG. 2 Die
Zuständigkeit des Schieds- und
Ehrengerichts sowie die
Verfahrensordnung regelt die Schieds-
und Ehrengerichtsordnung der DLRG.

4. Schiedsgerichtsbarkeit

§ 31

Einsetzung

(l) l Es kann für den Bereich des
Bezirks ein Schiedsgericht gewählt
werden. 2 DTR Besetzung regeln die
Satzung der DLRG und die
Schiedsordnung der DLRG.

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des
Schiedsgerichts entspricht der
Wahlperiode des Vorstandes.

(3) Besteht !<ein ordnungsgemäß
besetztes Schied5gericht, so tritt an
seine Stelle das Schiedsgericht des
Landesverbandes Nordrhein e.v.

§ 32

Aufgaben und Verfahren

l Die Aufgaben des Schiedsgeri.chfcs
ergeben sich aus § 38 der Satzung der
DLRG, §§31, 32 der Satzung des
Landesverbandes Nordrhein e.v. und §
3 .--ler Schiedsocdiiung der DLRG, 2 Die
Zi.];3t:andigl<e:i. r. des Schiedsgerichts
sowie d-'i.e Verfah.r.ensordnung regelt
die ;3chj.-i;dsordnui"ig de..': DLRG.

3?/ ^(r!
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VII. Ausschüsse

§ 33

Bildung von Ausschüssen

l Ausschüsse und'Arbeitskreise können
durch Beschluss eines Organs für
bestimmte Aufgabengebiete gebildet
werden. 2 Ihre Arbeitsergebnisse sind
dem zuständigen Organ vorzulegen.

VIII. Allgemeine Bestimmungen

§ 34 .

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist auf allen Ebenen
das Kalenderjahr.

\

VII. Ausschüsse

§ 33

Bildung von Ausschüssen

l Ausschüsse'und Arbeitskreise können
durch Beschluss eines Organs für
bestimmte Aufgabengebiete gebildet
werden. 2 Ihre Arbeitsergebnisse sind
dem zuständigen Organ vorzulegen.

VIII. Allgemeine Bestimmungen

§ 34

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist auf allen Ebenen
das Kalenderjahr.

?^J^
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§ 35

Einladungen

(l) l Einladungen zu den
Versammlungen der Organe müssen
schriftlich erfolgen und die
vorgesehene Tagesordnung enthalten. "
Das Original der Einladung muss vom
Einladenden unterzeichnet sein. 3 Die
Übersendung an die Einzuladenden kann
auf postalischem oder auf
elektronischem Wege (per E-Mail oder
Fax) erfolgen.

(2) Abweichend von Absafcz l. kann die

Einladung zu einer Vorstandssitzung
in Eilfällen auch durch telefonische

Benachrichtigung der Einzuladenden
erfolgen.

(3) Die Frist für die Einladung
beträgt - soweit die Satzung nicht
anderes vorschreibt - außer in den

Fällen des Absatzes 2 mindestens zwei

Wochen. Für die Fristwahrung genügt
die fristgerechte Absendung.

(4) Zu Beginn einer jeden Versammlung
ist die Ordnungsmäßigkeit der
Einladung festzustellen.

§ 35

Einladungen

i l > l E.i.nlacii.ingeii zu den
Ver:3&iTO(iliinc|en der Organe 'niissen in
rexr.tor.in (ücni'..lCi..li'.-1'i ode.f auf

'-• l.e'ki^ro'n i yc't'i^rn Wä':j! erro.l.gen unu ciii:'
verge sfchisriä Ta^e'-aor'äriuiiu ei-ithaLc.'äfi. 2
Das üiiqjiid.l def Eir'i.Laaung nii.iss vom
l^Li'i.i.ciclenclen uri!:.e''"%ei<;rit'iet; s e,. n.

(2) Abweichend von Absatz l kann die

F.i.nl.adung zu einer Vorstandssitzung
in Eilfällen auch durch telefonische
Benachrichtigung der Einzuladenden
erfolgen.

(3) Die Frist für die Einladung
beträgt - soweit die Satzung nicht
anderes vorschreibt - außer in den
Fällen dQs Absatzes 2 mindestens zwei
Wochen. Für die Fristwahrung genügt
die fristgerechte Absendung.

(4) Zu Beginn einer jeden Versammlung
ist die Ordnungsmäßigkeit der
Einladung festzustellen.

S^/J^
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§ 36

Antrag«

(11 l Anträge an ein Organ sind
schriftlich, versehen mit Begründung
und Unterschrift unter Wahrung der
jeweils vorgeschriebenen Frist
einzureichen. 2 Das kann auch per E-
Mail oder Fax geschehen. 3 Für die
Fristwahrung i5t der Eingang auf der
Geschäftsstelle maßgebend.

(2) Anträge, die sich aus der
Beratung eines Antrags ergeben und
diesen verändern, sind zulässig.

(3) l Anträge zu nicht auf der
Tagesordnung stehenden
Tagesordnungspunkten und solche, die
sich erst bei der Beratung eines
Antrages ergeben und nicht unter
Absatz 2 fallen, sind, wenn sie als
dringend bezeichnet und als solche
auch schnfr.iich begründet sind,
Dringlichkeitsanträge. 2 Sie können
nur mit Zweidrittelmehrheit

zugelassen werden.

(4) Fristgerecht eingereichte Anträge
müssen den zur Versammlung
eingeladenen Teilnehmern unverzüglich
durch die einladende Stelle
weitergeleitet werden, es sei denn,
mit der Einladung ist bereits
kundgetan, zu welchem Zeitraum und wo
solche Anträge nach Ablauf der Frist
eingesehen oder abgefordert werden
können.

§ 36

Anträge

(l) '} Anträge an ein Organ sind in
T e Y:. l £ o r m i. s c h r ;i. f t L i c I •; o der a u i

eiekc.r'onisctiem Iftfegi , yersehen mit
Begrüncii..ing und Unters chr 3. ft unter
Währunu der 'jeweils vorgeschriebenen
E'n st.', ein"/ u re i chen. 2 Für die
Fristwahrung ist der Eingang auf der
Geschäftsstelle maßgebend.

(2) Anträge, die sich aus der
Beratung eines Antrags ergeben und
diesen ve'rändern, sind zulässig.

(3) .; A;ii,.!:.äqi- [-—cteffend nicht. aul'
der Tagesoi-'cln-.ii'iCj sce!"!enae üder s Lcl'i
erst aus der Bg'.rat.ung ZL! ein2elnen
T age s o r a 1:1 >.i n g s pi.i n k r. e i-: ;-:• r. y e ü ende
Sachve.rnal ce, die nicht iinter Absatz
2 fallen, sind, wenn sie als dringend
bezeichnet und als solche auch

begründet werden,
Dringlichkeitsanträge. 2 Sie können
nur mit Zweidrittelmehrheit

zugelassen werden.

(4) Fristgerecht eingereichte Anträge
müssen den zur Versammlung
eingeladenen Teilnehmern unverzüglich
durch die einladende Stelle

weitergeleitet werden, es sei denn,
mit der Einladung ist bereits
kundgetan, zu welchem Zeitraum und wo
solche Anträge nach Ablauf der Frist
eingesehen oder abgefordert werden
können.
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§ 37

Beschlussfähigkeit

(l) Zur Beschlussfähigkeit von
Organen und Gremien ist die
Anwesenheit von mehr als der Hälfte
der Stimmberechtigten erforderlich.

(2) Wird die vorgeschriebene
Mindestteilnehmerzahl einer zunächst
beschlussfähigen Versammlung in deren
Verlauf dauerhaft unterschritten, so
tritt Beschlussunfähigkeit nur ab dem
Zeitpunkt ein, zu dem diese auf
Antrag von der Versanunlung
festgestellt wird.

(3) l Besteht keine

Beschlussfähigkeit, kann innerhalb
von zwei Monaten eine neue
Zusammenkunft durchgeführt werden,
die ohne Rücksicht auf die Zahl der
anwesenden Stimmberechtigten
beschlussfähig ist. 2 Zu ihr muss
•mindestens zwei Wochen vorher
schriftlich unter Bekanntgabe der
Tagesordnung eingeladen werden. 3 Die
Mindestfrist des Satzes 2 gilt nicht
in Eilfällen.

§ 37

Beschlussfähigkeit

(l) Zur Beschlussfähigkeit von
Organen und Gremien ist die
Anwesenheit von mehr als der Hälfte
der Stimmberechtigten erforderlich.

(2) Wird die vorgeschriebene'
Mindestteilnehmerzahl einer zunächst
beschlus.sfähigen Versammlung in deren
Verlauf dauerhaft unterschritten, so
tritt Beschlussunfähigkeit nur ab dem
Zeitpunkt ein, zu dem diese auf
Antrag von der Versammlung
festgestellt wird.

(3) l Besteht keine
Beschlussfähigkeit, kann innerhalb
von zwei Monaten eine neue
Zusammenkunft durchgeführt werden,
die ohne Rücksicht auf die Zahl der
anwesenden Stimmberechtigten
beschlussfähiq•ist. 2 Zu ihr muss •
mindestens zwei Wochen vorher unter
Bekanntgabe der Tagesordnung
eingeladen werden; diese Einladung
Kann bei: eil-s .iiiiE: der fciiiladung z u t
erscen Sitzung y&rbunden werden. 3
Die Mindestfrist des Satzes 2 gilt
nicht in Eilfallen.
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§ 38

Abstiinmungen und Wahlen

(l) l Abstimmungen lässt der
Versammlungsleiter durchführen. 2 Es
wird, soweit nichts anderes bestimmt

ist, offen abgestimmt, es sei denn,
es wird geheime Abstimmung
beschlossen.

(2) l Beschlüsse der Organe und
Gremien werden, soweit diese Satzung .
nichts anderes vorschreibt, mit

einfacher Mehrheit der abgegeben'en
Stimmen gefasst. 2 Stimmenthaltungen
und ungültige Stimmen werden nicht
mitgezählt. 3 Bei Stimmengleichheit'
gilt ein Antrag als abgelehnt.

(3) l Für Wahlen ist ein
Wahlausschuss von drei Mitgliedern zu
bestellen, der seinen Vorsitzenden
selbst bestimmt. 2 Der Vorsitzende

des Ausschusses hat die Stellung des
Versammlungsleiters. 3 Zu Mitgliedern,
des Ausschusses können auch anwesende
Angehörige des
Landesverbandsvorstands berufen
werden.

(4) l Gewählt wird grundsätzlich
offen, es sei denn, es wird mit

Mehrheit widersprochen. 2 Gewählt
ist, wer die Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen auf sich vereinigt. .
3 Erreicht bei einer Wahl kein

Kandidat die erforderliche Mehrheit,
findet eine Stichwahl unter den
Kandidaten mit den beiden höchsten
Stimmzahlen statt. 4 Gewählt ist
dann, wer die meisten Stimmen

erreicht. 5 Bei Stimmengleichheit
entscheidet das Los. 6 Im Übrig&n
regelt das Verfahren die

Geschäftsordnung der DLRG,

§ 38

Abstimmungen und Wahlen

(l) l Abstiipjnungen lasst der
Versammlungsleiter durchführen. 2 Es
wird, soweit nichts anderes bestimmt
ist, offen abgestimmt, es sei denn,
es wird geheime Abstimmung
beschlossen.

(2) l Beschlüsse der Organe und
Gremien werden, soweit diese Satzung
nichts anderes vorschreibt, mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. 2 Stimmenthaltungen
und ungültige Stimmen werden nicht
mitgezählt. 3 Bei Stim.-nengleichheit
gilt ein.Antrag als abgelehnt.

(3) l Für Wahlen ist ein
Wahlausschuss von drei Mitgliedern zu
bestellen, der seinen Vorsitzenden
selbst bestimmt. 2 Der Vorsitzende

hat die Stellung des
Versammlungsleiters. 3 Zu Mitgliedern
des Wahlausschusses können auch

anwesende Angehörige des
Landesverbandsvorstandes berufen

werden.

(4) l Gewählt, wird grundsätzlich
offen, es sei denn, es wird mit

Mehrheit widersprochen. 2 Gewählt
ist, wer die Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen auf sich vereinigt.
3 Erreicht bei einer Wahl kein

Kandidat die erforderliche Mehrheit,
findet eine Stichwahl unter den

Kandidaten mit den beiden höchsten
Stimmzahlen statt. 4 Gewählt ist
dann, wer die meisten Stimmen

erreicht. 5 Bei Stimmengleichheit
entscheidet das Los.
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§ 39

Protokoll

(l) l Über den Inhalt jeder
Versammlung eines Organs oder
Gremiums wird eine Niederschrift
gefertigt, die vom Versammlungsleiter
und dem Protokollführer unterzeichnet
wird. 2 Sie muss den Mitgliedern des
Organs sowie den übrigen zur
Versammlung zu Ladenden binnen zwei
Monaten zur Kenntnis gebra.cht werden.
3 Bei Protokollen über

Vorstandssitzungen oder Sitzungen von
Gremien beträgt die Frist einen
Monat.

(2) l Das Protokoll einer
Bezirkstagung oder eines Bezirksrates
gilt als angenommen, wenn nicht
innerhalb von zwei Monaten nach
Bekanntgabe schriftlich durch ein
Mitglied des Organs oder eine zur
Versammlung zu ladende andere Person
Einspruch erhoben worden.ist. 2 Über
den Einspruch entscheidet die nächste
Versammlung des Organs, bei
Bezirkstagungen der nächste
Bezirksrat.

§ 40

Haupt- und Wählamt

Ner in der DLRG oder einer ihcer

Gliederungen haupt- oder nebenamtlich
tätig ist, kann keine Wahlfunktion in
Organen des Bezirks oder seiner
Gliederungen wahrnehmen.

§ 39

Protokoll

(l) l Über den Inhalt jeder
Versammlung eines Organs oder
Gremiums wird eine Niederschrift
gefertigt, die vom Versammlungsleiter
und dem Protokollführer unterzeichnet
und den Mitgliedern des Organs sowie
den übrigen zur Versammlung zu
Ladenden binnen zwei Monaten zur
Kenntnis gebracht werden muss. 2 Bei
Protokollen über Vorstandssitzun.gen
oder Sitzungen von Gremien beträgt
die Frist einen Monat.

(2) l Das Protokoll einer
Bezirkstagung oder eines Bezirksrates
gilt als angenommen, wenn nicht
innerhalb von zwei Monaten nach
Bekanntgabe schriftlich durch ein
Mitglied des Organs oder eine zur
Versammlung zu ladende andere Person
Einspruch erhoben worden ist. 2 Über
einen Einspruch entscheidet die
nächste Versammlung des Organs, bei
Bezirkstagungen der nächste
Bezirksrat.

§ 40

Haupt- und Wählamt

Wer in der DLRG oder einer ihrer
Gliederungen i.f« 'Derei.ch d&r
Verwalv;;ric.i aühadgig oe&chälL-gi: iyi,
kann keine Wahlfunktion in Organen
des Bezirks oder seiner Gliederungen
wahrnehmen.
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IX. Verhältnis Landesverband - Bezirk

— Ortsgruppen

§ 4l

Anerkennung der Satzungen

übergeordneter Gliederungen

l Die Satzungen des Landesverbandes
Nordrhein e.v. der DLRG und der

Deutschen Lebens-Rettungs-

Gesellschaft e.v. als übergeordneter

Gliederungen werden anerkannt und

berück.sichtigt. 2 Die Satzung des
Bezirks bedarf der Zustiiwnung des
Landesverbandsvorstandes.

§ 42

Kontrollrechte

(l) l Der Landesverbandsvorstancl ist

berechtigt, die Tätigkeit der

Gliederungen zu überwachen. 2 Er kann

dazu jederzeit ihre Arbeit überprüfen'
und in die Unterlagen Einsicht

nehmen. 3 Gegenüber Ortsgruppen
geschieht das im Zusammenwirken mit

dem zuständigen Be2irk:svorstand.

(2) Der Bezirksvorstand hat die

gleichen Rechte gegenüber den
Ortsgruppen.

IX. Verhältnis Landesverband - Bezirk

- Ortsgruppen

§ 4l

'ZListinunungserfurdernisse zu Satzungen

'I lilt? Sat.yijnnen des Bezirks iirK:!

se.ii'Kär Gl i.edc.t'Dngen be<"lü.ri:"n der
Z u s l. linrnur'K.i d eu

LaMdesverüäi'iQsvo.r'-ita'id^s. ?. •;A-i

^UBtirnniunci i.a r v;.; r e-i.n&r Eirir.ra^unQ
•dei ;3cttii.2n>;i i.n ans ''tsxe:'n»ie'.j:i.s'i::ei:
(-:i.t;zuhü] "n.

§ 42

Kontrollrechte

(l) l Der Landesverbandsvorstand ist

berecl'itigl, die Tätigkeit der
Gl.i.eden.mgen zu überwachen. i Er kann
dazu jederzeit ihre Arbeit
überprüfen, in die Unterlagen
E.insicht nehmen, sich Ai.jschrt.tce-i i!;^

Kop.eii [i-^t^^en jfr'l, fai'ls gsqeii
qesecz! i.ci'iä Vor.i^hfi i:';fE!, d.ii:' nacii §

'u Absatz / .äriZi.ier ker'nenri&ri

;;. Cl t: ^ U il 9 •? n, C.i .r ü n 1.1 !' Q e ri, K i c il r. 11 ni e:)

oder Bcs':.:ti.li;'sse "erücclisn wird,

!•] i l. i:'tecif:'-.i.i iinq tjir-bs::;'! und vie.'.suiii.jäii ^i.-

derßii i';j md. i..i.ii;u Eine1!. ,!:en. s

Gegenüber Ortsgruppen geschieht 'das

im Zusammenwirken mit dem zuständigen
Bezirksvorstand.

(2) Der Bezirksvorstand hat die

gleichen Rechte gegenüber seinen
Ortsgruppen.
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§ 43

Eingriffsrechte

(l) l Der Landesverbandsvorstand kann
bei groben Missständen im Bezirk oder
einer der bezirksangehörigen
Ortsgruppen alle notwendigen
Maßnahmen einschließlich personeller
Verfügungen ergreifen, um
ordnungsgemäßes Arbeiten in der
betreffenden Gliederung zu
gewährleisten. z Falls Eile geboten
ist, haben diese Befugnisse der
Landesverbandspräsident, die
Lande s verbandsVizepräsidenten oder
eine von ihnen beauftragte Person
oder Kommission. 3 Über deren
Maßnahmen hat der
Landesverbandsvorstand alsbald zu
entscheiden.

(2) Wenn der Missstand auf andere
Weise nicht behoben werden kann, muss
für die betreffende Gliederung
innerhalb von acht Wochen eine
außerordentliche Tagung einberufen
werden.

(3) Gegenüber Ortsgruppen werden die
Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem
zuständigen Bezirk getroffen.

§ 43

Eingriffsrechfce

(l) l Der Landesverbandsvorstand kann
bei groben Missständen im Bezirk oder
einer der bezirksangehörigen
Ortsgruppen alle notwendigen
Maßnahmen einschließlich personeller
Verfügungen ergreifen, um
ordnungsgemäßes Arbeiten in der
betreffenden Gliederung zu
gewährleisten. 2 Falls Eile geboten
ist, haben diese Befugnisse der
Landesverbandspräsident, die
Lande sverbands Vizepräsidenten oder
eine von ihnen beauftragte Person
oder Kommission. 3 Über deren
Maßnahmen hat der
Landesverbandsvorstand alsbald zu
entscheiden.

(2) Wenn der Missstand auf andere
Weiae nicht behoben werden kann, muss
für die betreffende Gliederung
innerhalb von acht Wochen eine
außerordentliche Tagung einberufen
werden.

(3) Gegenüber Ortsgruppen werden die
Maßnahmen .im Zusammenwirken mit dem
zuständigen Bezirk getroffen,

J^c



§ 44

M-tfcwirkungsrechte übergeordneter
Gliederungen

(l) l Zu allen Bezirkstagungen wird
der Landesverbandsvorstand, zu allen .
Ortsgruppentagungen der
Bezirksvorstand fristgerecht
eingeladen. 2 Von allen
Bezirkstagungen und von allen
Versammlungen des Bezirksrats wird
dem Landesverbandsvorstand, von allen
Ortsgruppentagungen dem
Bezirksvorstand eine Ausfertigung der
Niederschrift binnen zwei Monaten

zugeleitet.

(2) Vorstandsmitglieder des
Landesverbands Nordrhein sowie dessen

gewählte Vertreter haben das Recht,
an Zusammenkünften der Organe des
Bezirks und der bezirksangehörigen
Ortsgruppen teilzunehmen und dort das
Wort zu ergreifen.

§ 44

Mitwirkungsrechte übergeordneter
Gliederungen

(l) l Zu allen Bezirkstagungen i.inci
Ver.-idiiiniJ.iiiicjeii dei f^ez:-rl<::ij"sir..g' wird
der Landesverbandsvorstand, zu allen
Ortsgcuppentagungen der
Bezirksvorstand fristgerecht
eingeladen. 2 Von allen
Bezirkstagungen und von allen
Versammlungen des Bezirksrates wird
dem Landesverbandsvocstand, von allen
Ortsgruppentagungen dem
Bezirksvorstand eine Ausfertigung der
Niederschrift binnen zwei Monaten

zugeleitet.

(2) Vorstandsmitglieder
ubergeoidn&tei- Gli.eue.t-urigeii sow;; e
dec en gewählte Vertreter haben, das
Recht, an Zusammenkünften der Organe
i; r. t. e r y (••: o f. c:l ;'i <? r t;: r G l. i. ;= ci e r u u gen
teilzunehmen und dort das Wort zu

ergreifen.
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§ 45

Pflichten der Gliederungen

(l) l Der Bezirk und seine
Ortsgruppen sind verpflichtet, soweit
zumutbar ihren sachlichen,
materiellen und personellen Beitrag,
insbesondere zu Ausbildungs-, Übungs-
und Einsatzmaßnahmen, die von
übergeordneten Gliederungen
beschlossen wurden, gegebenenfalls
auch über die Gliederungsgrenze
hinaus zu leisten. 2 Durch den Bezirk
gegenüber Ortsgruppen beschlossene
Maßnahmen sind dem Landesverband
anzuzeigen. 3 Maßnahmen des
Landesverbandes gegenüber Ortsgruppen
müssen im Zusammenwirken mit dem
Bezirk erfolgen.

(2) l Einer Ortsgruppe, die aufgrund
Beschlusses einer übergeordneten
Gliederung zu einer der in Absatz l
Satz l genannten Maßnahmen
herangezogen wird, sind die ihr
dadurch entstehenden Kosten seitens
der veranlassenden Gliederung zu
ersLatten. 2 'Erfolgt die
Heranziehung aufgrund Ersuchens einer
staatlichen Stelle oder einer
Gebietskörperschaft öffentlichen
Rechts, so ist deren Gegenleistung
für die Höhe der Erstattung
maßgebend. 3 Ein weitergehender
Erstattungsanspruch besteht im Falle
des Satzes 2 gegen die übergeordneten
Gliederungen nicht.

§ 45

Pflichten der Gliederungen

(l) l Der Bezirk und seine
Ortsgruppen sind verpflichtet, soweit
zumutbar ihren sachlichen,
materiellen und personellen Beitrag,
insbesondere zu Ausbildungs-, Übungs-
und Einsatzmalinahmen, die von
übergeordneten Gliederungen
beschlossen wurden, gegebenenfalls
auch über die Gliederungsgrenze
hinaus zu leiscen. 2 Durch den Bezirk
gegenüber Ortsgruppen beschlossene
Maßnahmen sind dem Landesverband
anzuzeigen. 3 Maßnahmen des
Landesverbandes gegenüber Ortsgruppen
müssen im Zusammenwirken mit dem
Bezirk erfolgen.

(2) l Einer Ortsgruppe, die aufgrund
Beschlusses einer übergeordneten
Gliederung zu einer der in Absatz l
Satz l genannten Maßnahmen
herangezogen wird, sind die ihr
dadurch entstehenden Kosten seitens
der veranlassenden Gliederung zu
erstatten. 2 Erfolgt die
Heranziehung aufgrund Ersuchens einer
staatlichen Stelle oder einer
Gebietskörperschaft öffentlichen
Rechts, so ist deren Gegenleistung
für die Höhe der Erstattung
maßgebend. 3 Ein weitergehender
Erstattungsanspruch besteht im Falle
des Satzes 2 gegen die übergeordneten
Gliederungen nicht.

^t^)
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(3) l ZLI den festgelegten Terminen
werden dem Landesverband gegen
Bestätigung zugeleitet

l. der Statistische Jahresbericht,

2 . ! die Mitgliederstatistik und die
Beitragsabrechnung,

3. der Jahresabschluss nebst

zugehörigen Anlagen.

2 Ferner sind termingerecht-
sämtliche Zahlungsverpflichtungen zu
erfüllen und die Auflagen zu
erledigen, die durch Beschlüsse
übergeordneter Organe festgesetzt
warden sind.

(4) l Die Fristen für den Zugang von
Unterlagen und Zahlungen werden
gegenüber dem Bezirk von der
Landesverbandstagung oder dem
Landesverbandsrat, gegenüber den
Ortsgruppen durch die Bezirk.stagung
oder den Bezirksrat festgesetzt. 2
Für die Wahrung der Frist ist der
Zugang maßgebend.

§ 46

Interner Geschäftsverkehr

l Im internen Geschäftsverkehr ist

der Dienstweg einzuhalten. 2 Dieser
führt jeweils über die unmittelbar
übergeordnete beziehungsweise
nachgeordnete Gliederung.

(3) l Zu den festgelegten Terminen
werden dem Landesverband gegen

Bestätigung zugeleitet

l. der Statistische Jahresbericht,

2. die Mitgliederstatistik und die

Beitragsabrechnung,

3. der Jahresabschluss nebst

zugehörigen Anlagen.

2 Ferner sind termingerecl-it

sämtliche Zahlungsverpflichtungen zu
erfüllen und die Auflagen zu

erledigen, die durch Beschlüsse

übergeordneter Organe festgesetzt
warden sind.

(4) l Die Fristen für den Zugang von
Unterlagen und Zahlungen werden
gegenüber dem Bezirk, von der
Landesverbandstagung oder dem
Landesverbandsrat, gegenüber den
Ortsgruppen durch die Bezirkstagung
oder den Bezirksrat festgesetzt. 2
E'ür die Wahrung der Frist ist der
Zugang maßgebend.

§ 46

Interner Geschäftsverkehr

l Im internen Geschäftsverkehr ist

der Dienstweg einzuhalten. 2 Dieser
führt jeweils über die unmittelbar
übergeordnete beziehungsweise
nachgeordnete Gliederung.

^f^
'^c^.



X. Ordnungen, Richtlinien und
Anweisungen

§ 47

(l) l Im Rahmen der Ausbildungs- und
Lehrtätigkeit nimmt die DLRG
Prüfungen ab. 2 Art, Inhalt und
Durchführung werden durch die
Prüfungsordnungen der DLRG geregelt.

(2) Zur Durchführung von
Versammlungen, Sitzungen und Tagungen
gilt die Geschäftsordnung der DLRG,
soweit diese Satzung nichts anderes
vorschreibt.

(3) Das Verfahren vor dem Schieds-
L;r;d Ehrengericht regelt die Schieds-
i.ind Ehrengericncsordnung der DLRG.

(4) l Personen, die sich durch

besondere Leistungen auf dem Gebiet
der Wasserrettung oder hervorragende
Mitarbeit verdient gemacht haben,
sowie langjährige Mitglieder können
geehrt werden. 2 Einzelheiten regelt
die Ehrungsordnung der DLRG. 3
Darüber hinaus beschließt der

Landesverband über anderweitige
Ehrungen von Mitgliedern und
Gliederungen. 4 Ehrenmitgliedschaften
können der Bezirk mit Zustimmung des
LandesverbandsVorstands, Ortsgruppen
mit Zustimmung des Bezirksvorstands
verleihen.

X. Ordnungen, Richtlinien und
Anweisungen

§ 47

(l) l Im Rahmen der Ausbildungs- und
Lehrtätigkeit nimmt die DLRG . •
Prüfungen ab. 2 Art, Inhalt und
Durchführung werden durch die
Prüfungsordnungen der DLRG geregelt.

(2) Zur Durchführung von
Versammlungen, Sitzungen und Tagungen
gilt die Geschäftsordnung der DLRG,
soweit diese Satzung nichts anderes
vorschreibt.

(3) Das Verfahren vor dem
Schiedsgericht regelt die Schieds-
Ordnung der DLRG.

(4) l Personen, die sich durch
besondere Leistungen auf dem Gebiet
der Wasserrettung oder hervorragende
Mitarbeit verdient gemacht haben,
sowie langjährige Mitglieder können
geehrt werden. 2 Einzelheiten regelt
die Ehrungsordnung der DLRG. 3
Darüber hinaus beschließt der
Landesverband über anderweitige
Ehrungen von Mitgliedern und
Gliederungen. 4 Der Bezirk kann
Ehrenmitgliedschaften mit Zustimmung
des Landesverbandsvorstandes,
Ortsgruppen können
Ehrenmitgliedschaften mit Zustimmung
des Bezirksvorstandes verleihen.'

0) ';'i. ru, n?.- :.'i''^; i-:'-rii.'i .;• ;w.''"i.:s;"i"ia-1:.
aowi.ä ftecri-ii„!]Qäi'r;yi.;!;y wstden d ...i r cn
.'l.:!.e •i':?wi--'•.;.] ..2h ni :• i.ycna fc i.soi:;'l':i.iri.y ü<--;"
i.'l.f'C .;}i-i "il-.i i. .

^•/>~/^o
r^



(5) Richtlinien und Anweisungen der
DLRG sind für den Bezirk und seine
Ortsgruppen verbindlich.

; u l .1 FÜL Mfö.isT-^rscnü.i: !';en Ui^'i
WcKl. keirnpre i..ni Ket: i-i.u'iysHctiwiiiuiiäit yi.rr
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•;!., v - '/eii:'inal el; riit 04';^ MJ. r;ij.l zeü-?
„l.-.". !,i'.K';.,

(7) Richtlinien und Anweisungen der
DLRG sind für den Bezirk und seine
Ortsgruppen verbindlich.
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XI. Veröffentlichungsorgan

§ 48

l Das offizielle
Veröffentlichungsorgan der DLRG wird
anerkannt. 2 Beschlüsse der
Landesverbandstagung über das Veröf-
fentlichungsorgan betreffende
Bezugspflichten sind für den Bezirk,
seine Gliederungen und die Mitglieder
bindend.

t

i

XI. Veröffentlichungsorgan

§ 48

l Da's offizielle

Veröffentlichungsorgan der DLRG wird
anerkannt. 2 Beschlüsse der
Landesverbandstagung über das Veröf-
fentlichungsorgan betreffende
Bezugspflichten sind für den Bezirk,
seine Gliederungen und die Mitglieder
bindend.
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XII. Schlussbestinmiungen

§ 49

Satzungsänderungen

(l) l Änderungen dieser Satzung
können nur von der Bezirkstagung

beschlossen werden. 2 Zu einem

Beschluss über eine Satzungsänderung
ist eine Mehrheit von zwei Dritteln

der anwesenden Stimmberechtigten

erforderlich. 3 Die Satzungsänderung

bedarf der Zustimmung des

Landesverbands.

(2) l Die beantragte Satzungsänderung
muss im Wortlaut und mit

schriftlicher Begründung zusammen mit'

der Einladung zur Tagung bekannt
gegeben werden. 2 Anträge auf

Satzungsänderung müssen drei Monate

vor der Bezirkstagung bei der

Geschäftsstelle des Bezirks eingehen.

(3) Änderungen, die sich aus der
Diskussion über anstehende

satzungsändernde Anträge ergeben,

sind.zulässig.und unterliegen nicht
der Antragsfrist.

(4) l Der Vorstand ist ermächtigt,

Satzungsänderungen, die vom

zuständigen Registergericht,
Finanzamt oder vom Präsidium der DLRG.

für erforderlich gehalten werden,

selbst zu beschließen und beim

Registergericht anzumelden. 2 Die

Mitglieder der Bezirkstagung sind von
diesen Satzungsänderungen
unverzüglich zu informieren.

XII. Schlussbestimmungen

§ 49

Satzungsänderungen

(l) l Änderungen dieser Satzung
können nur von der Bezirkstagung
beschlossen werden. 2 Zu einem

Beschluss über eine Satzungsänderung
ist eine Mehrheit von zwei Dritteln

der anwesenden Stimmberechtigten

erforderlich. 3 Die Satzungsänderung

bedarf der Zustimmung des

Landesverbandes.

(2) l Die beantragte Satzungsänderung
muss im Wortlaut und mit

schriftlicher Begründung zusammen mit

der Einladung zur Tagung bekannt

gegeben werden. 2 Anträge auf
Satzungsänderung müssen cirei Monate

vor der Bezirkstag'jng bei der

Geschäftsstelle de3 Bezirks eingehen.

(3) Änderungen, die sich aus der
Diskussion über anstehende

satzungsändernde Anträge ergeben,

sind zulässig und unterliegen nicht
der Antragsfrist.

(4) l Der Vorstand ist ermächtigt,

Satzungsänderungen, die vom

zuständigen Registergericht,

Finanzamt oder vom

Lacdssverbandsvoi: äcand für

erforderlich gehalten werden, selbst

zu beschließen und beim

Registergericht anzumelden. 2 Die

Mitglieder der Bezirkstagung sind von
diesen Satzungsänderungen

unverzüglich zu informieren.
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§ 50

Auflösung des Bezirks

(l) Die Auflösung des Bezirks kann
nur in einer zu diesem Zweck
mindestens sechs Wochen vorher
einberufenen außerordentlichen
Bezirkstagung mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der anwesenden
Stimmberechtigten beschlossen wer-
den.

(2) l Bei Auflösung des Bezirks oder
bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
fällt dessen Vermögen bei
Einwiiligung des F'inanzamces an den
Landesverband Nordrhein e.v. der
DLRG; ersatzweise an die Deutsche
Lebens-Refctungs-GeselLschaft e.v.,
äußerst ersatzweise an einen anderen
gemeinnützigen Verband mit gleicher
oder artverwandter Zielsetzung. 2 Der
Begünstigte hat das Vermögen
unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

§ 50

Auflösung des Bezirks

(l) Die Auflösung oder Aufhebung des
Bezirks kann nur in einer zu diesem
Zweck mindestens sechs Wochen vorher
einberufenen außerordentlichen
Bezirkstagung mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der anwesenden
Stimmberechtigten beschlossen werden.

(2) l Bei Auflösung des Bezirks oder
bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
fällt dessen Vermögen an den
Landesverband Nordrhein e.v. der
DLRG, eraatzweise an die Deutsche
Lebens-Re ttungs-Ge Seilschaft e.v,
äußerst ersatzweise an einen anderen
gemeinnützigen Verband mit gleicher
oder artverwandter Zielsetzung. 2 Der
Begünstigte hat das Vermögen
unmittelbar und ausschließlich für
seine gemeinnützigen Zwecke zu
verwenden.

49W
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§ 51

Inkrafttreten der Satzung

l Diese Satzung wurde durch die

ordentliche Bezirkstagung vom
16.05.2008 beschlossen. 2 Sie wurde

am 22.06.2008 durch den Landesverband

Nordrhein e.v. der DLRG genehmigt und
am 15.08.2008 in das Vereinsregister
des Amtsgerichts Krefeld unter der
Registernummer 3408 eingetragen. 3
Sie tritt mit dem Tag ihrer
Eintragung in Kraft.

^

§ 51

Inkrafttreten der Satzung

l Diese Satzung wurde durch die

ordentliche Bezirkstagung vom
ü4.04.^Ol u beschlossen. 2 Sie wurde

am durch den Landesverband

Nordrhein e.v. der DLRG genehmigt und

am in das Vereinsregister des

Amtsgerichts Krefeld unter der
Registernummer 3408 eingetragen. 3
Sie tritt mit dem Tag ihrer

Eintragung in Kraft.
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Satzung
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Krefeld e.V.

Zur Klarstellung

Im Folgenden werden mit Ämtern oder Aufgaben betraute Personen aus Gründen der Über-
sichtlichkeit und Kürze der Darstellung und damit einer leichteren Verständlichkeit nur in der
männlichen Form bezeichnet. Hierdurch soll keine Bevorzugung von Männern und keine Dis-
kriminierung von Frauen oder anderen Geschlechtsidentitäten zum Ausdruck kommen. Die
DLRG bekennt sich ausdrücklich zur Vielfalt. Die für den Bezirk handelnden Personen führen

ihre Amts- oder Funktionsbezeichnung in der jeweils für sie geltenden geschlechtsspezifischen
Form.

I. Name und Sitz

§1
Name und Sitz

(l)1 Der Bezirk Krefeld der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (abgekürzt DLRG) ist eine
Gliederung der DLRG Landesverband Nordrhein e.V. Er nennt sich

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Bezirk Krefeld e.V.

(2) Vereinssitz ist Krefeld.

II. Zweck und Gemeinnützigkeit

§2
Zweck

(l) Die vordringliche Aufgabe des Bezirks ist die Schaffung und Förderung aller Einrichtungen
und Maßnahmen, die der Bekämpfung des Ertrinkungstodes dienen (Förderung der Rettung
aus Lebensgefahr).

(2) Zu den Kernaufgaben nach Absatz l gehören insbesondere:
l. frühzeitige und fortgesetzte Information über Gefahren im und am Wasser sowie über si-

cherheitsbewusstes Verhalten,

2. Ausbildung im Schwimmen und in der Selbstrettung,
3. Ausbildung im Rettungsschwimmen,
4. Weiterqualifizierung von Rettungsschwimmern für Ausbildung und Einsatz,
5. Organisation und Durchführung eines flächendeckenden Wasserrettungsdienstes im Rah-

men und als Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr von Bund, Ländern und Gemeinden.
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(3) Weitere, bedeutende Aufgaben des Bezirks sind die Jugendarbeit und die Nachwuchsför-
derung.

(4) Zu den Aufgaben gehören auch die
l. Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe und im Sanitätswesen,
2. Unterstützung und Gestaltung freizeitbezogener Maßnahmen am, im und auf dem Was-

ser,
3. Durchführung rettungssportlicher Übungen und Wettkämpfe,
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter, insbesondere auch in den Bereichen

Führung, Organisation und Verwaltung,
5. Mitwirkung bei der Entwicklung und Prüfung von Rettungsgeräten und Rettungseinrich-

tungen sowie bei der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet der Wasserrettung
durch die DLRG,

6. Integration und Förderung von Menschen mit Behinderung im Rahmen der Arbeit der
DLRG,

7. Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Behörden und Organisationen.

(5) 1 Der Bezirk vertritt die Grundsätze religiöser und weltanschaulicher Toleranz sowie der
Überparteilichkeit.2 Er tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen
entschieden entgegen.

§3
Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung

(l) 1 Der Bezirk Krefeld e.V. ist eine selbständige Organisation innerhalb des Gesamtvereins
DLRG. 2 Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
Schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 3 Er ist selbstlos tätig, verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke und arbeitet grundsätzlich ehrenamtlich mit
freiwilligen Helfern.

(2)1 Mittel des Bezirks dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.2 Die Mit-
glieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Be-
zirks. 3 Dieser darf niemanden durch Ausgaben, die seinem Zweck fremd sind, begünstigen
oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen gewähren.

(3)1 Mitarbeiter des Bezirks haben Anspruch auf Erstattung ihrer für den Bezirk entstandenen
Aufwendungen gemäß § 670 des Bürgerlichen Gesetzbuches, soweit diese üblich, angemes-
sen und durch Vorstandsbeschlüsse beauftragt und eingeräumt wurden.2 Näheres regelt die
Wirtschaftsordnung.



8

III. Mitgliedschaft

§4
Aufnahme

1 Mitglieder des Bezirks können natürliche und juristische Personen des privaten und öffentli-
chen Rechts werden. 2 Sie erkennen mit ihrem Aufnahmeantrag diese Satzung, die Satzung
des Landesverbandes Nordrhein und die Satzung der DLRG sowie die geltenden Ordnungen,
Anweisungen und Richtlinien (§ 40) an und übernehmen alle sich daraus ergebenden Rechte
und Pflichten. 3 Mit ihrer Aufnahme erwerben sie gleichzeitig die Mitgliedschaft des Landes-
verbandes Nordrhein und der DLRG.

§5
Ausübung der Rechte und Delegierte

(l)1 Die Mitglieder üben ihre Rechte im Bezirk aus. 2 Sie werden in den übergeordneten Glie-
derungen durch die dafür von Bezirkstagung gewählten Delegierten vertreten.

(2) Die Ausübung der Mitgliedsrechte ist davon abhängig, dass die fälligen Beiträge bezahlt
sind und entgegenstehende Entscheidungen des Schiedsgerichts nicht vorliegen.

§6
Stimmrecht

1 Das Stimmrecht kann nur persönlich und erst nach Vollendung des 16. Lebensjahres ausge-
übt werden.2 Wahlfunktionen in Organen der DLRG oder ihrer Gliederungen können nur voll-
jährige Mitglieder ausüben. 3 Das aktive und passive Wahlrecht für die DLRG-Jugend regelt
eineJugendordnung.

§7
Beiträge, Aufnahmeentgelte und Umlagen

(l)1 Die Mitglieder haben die von der Bezirkstagung festgelegten Jahresbeiträge, Aufnahme-
entgelte und Umlagen zu leisten. 2 Diese beinhalten die Anteile der übergeordneten Gtiede-
rungen.3 Mitgliedsbeiträge werden zum l. Januar des jeweiligen Jahres fällig.4 Die weiteren
Fälligkeiten legt die Bezirkstagungfest.

(2) Alle Beitragszahlungen werden zunächst auf etwa bestehende Rückstände verrechnet.

(3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlischt die Beitragspflicht mit dem Ablauf des Ge-
schäftsjahres, in dem die Beendigung wirksam wird.
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§8
Haftung bei eigenmächtigen Handlungen

1 Durch eigenmächtige Handlungen eines Mitglieds werden die DLRG, der Landesverband und
der Bezirk nicht verpflichtet.2 Für Schäden haftet der Handelnde persönlich.

§9
Beendigung der Mitgliedschaft

(l) Die Mitgliedschaft in allen Gliederungsebenen endet durch Tod, Austritt, Streichung, per-
sönlichen Ausschluss oder Ausschluss des Bezirks.

(2)1 Die Austrittserklärung eines Mitglieds kann nur zum 31. Dezember des Jahres erklärt wer-
den.2 Die Erklärung muss dem Bezirk spätestens zum 30. November des Jahres schriftlich zu-
gegangen sein.

(3) 1 Die Streichung eines Mitgliedes kann erfolgen ab einem Zahlungsrückstand von einem
Jahresbeitrag, wenn der Rückstand mindestens einmal unter Fristsetzung erfolglos ange-
mahnt wurde.2 Auf Antrag kann die Mitgliedschaft nach Zahlung der Beiträge für die Ausfall-
zelten rückwirkend fortgeführt werden. 3 Die Rückwirkung hat nicht zur Folge, dass für die
Dauer der Ausfallzeiten nachträglich Mitgliedschaftsrechte geltend gemacht werden können.

(4)1 Den persönlichen Ausschluss aus der DLRG regelt § 25.2 Den Ausschluss des Bezirks regelt
§ 11 Absatz 4 der Satzung des Landesverbandes.

(5)1 Endet die Mitgliedschaft, so ist das im Besitz befindliche DLRG-Eigentum zurückzuge-
ben.2 Scheidet ein Mitglied aus einer Funktion aus, hat es die in seinem Besitz befindlichen
Unterlagen unverzüglich an die entsprechende Gliederung abzugeben.3 Für Schäden aus
verspäteter Rückgabe haftet der Ausscheidende gemäß den gesetzlichen Regelungen.

IV. Struktur

§10
Einbindung in den Gesamtverein DLRG und Gliederung des Bezirks

(l)1 Der Bezirk ist an die Satzungen sämtlicher ihm übergeordneter Gliederungen gebunden.
2 Er muss die sich aus diesen Satzungen ergebenden Verpflichtungen erfüllen. 3 Er ist ferner
verpflichtet, die auf der Satzung der DLRG beruhenden Ordnungen sowie die Beschlüsse von
Organen und Gremien der übergeordneten Gliederungen umzusetzen.4 Der Bezirk richtet sein
ganzes Tun und Handeln im Sinne dieser bundesweiten Organisation an Satzung und Leitsät-
zen der DLRG aus.

(2)1 Der Bezirk kann zweckdienliche Tätigkeitszentren, insbesondere für Ausbildung, Wasser-
rettungsdienste und Katastrophenschutz einrichten.2 Die Leitung kann einem Beauftragten
oder einem Ausschuss übertragen werden. 3 Der DLRG Bezirk Krefeld e.V. bildet die Tätigkeit-
szentren Bockum, Linn, Uerdingen und Fischeln.
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V. Jugend

§11
DLRG-Jugend

(l) Die DLRG-Jugend ist die Gemeinschaft aller Jugendlichen im Bezirk.

(2)1 Die Bildung einer Jugendgruppe und die damit verbundene jugendpflegerische Arbeit sind
ein besonderes Anliegen und eine bedeutende Aufgabe des Bezirks.2 Die freiwillige selbstän-
dige Übernahme und Ausführung von Aufgaben der Jugendhilfe erfolgen auf der Grundlage
der gemeinnützigen Zielsetzung des Bezirks.

(3) Aufbau und Gliederung der Jugend entsprechen der des Bezirks.

(4) Inhalt und Form der Jugendarbeit vollziehen sich nach einer Jugendordnung, die vom Be-
zirksjugendtag beschlossen wird und der Zustimmung der Bezirkstagung sowie des Landesju-
gendvorstandes bedarf.

(5)1 Im Bezirksvorstand hat der Bezirksjugendvorstand Sitz und Stimme. 2 Die Anzahl der Sitze
wird durch die Satzung bestimmt. 3 Der Bezirksvorstand hat im Bezirksjugendvorstand im glei-
chen Maße Sitz und Stimme wie der Bezirkskjugendvorstand im Bezirksvorstand.

VI. Organe des Bezirks

l. Bezirkstagung

§12
Zuständigkeit

(l)1 Die Bezirkstagung ist als oberstes Organ die Vertretung der Mitglieder des Bezirks.2 Sie
gibt die Richtlinien für die Tätigkeit und behandelt grundsätzliche Angelegenheiten des Be-
zirks.3 Insbesondere ist sie zuständig für
l. die Entgegennahme der Berichte des Vorstandes sowie der Revisoren,
2. Wahlen

a) der Mitglieder des Vorstandes,
b) der stellvertretenden Mitglieder des Vorstandes,
c) der Mitglieder des Schiedsgerichts,
d) der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Landesverbandstagung,
e) zweier Revisoren und zweier Stellvertreter,

3. vorzeitige Amtsenthebung von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Vor-
Standes gemäß § 21 Satz 3,

4. Kenntnisnahme der Wahlen zum Bezirksjugendvorstand,
5. Entlastung des Vorstandes,
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6. Festsetzung von Beiträgen, die die Mitglieder ab dem Folgejahr bis zu einer Neufestset-
zung an den Bezirk zu entrichten haben, sowie von zeitlich begrenzten und zweckgebun-
denen Umlagen bis zur Höhe eines halben Beitrages und der jeweiligen Zahlungsmodali-
täten,

7. Genehmigung des Jahresabschlusses,
8. Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes,
9. Beschlussfassung über ihr vorgelegte Anträge,
10. Satzungsänderungen.

(2) Die Bezirkstagung ist öffentlich.

§13
Zusammensetzung

(l) Die Bezirkstagung setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Bezirks.

(2) Den Vorsitz in der Bezirkstagung führt der Bezirksleiter oder einer seiner Stellvertreter. Der
Bezirksleiter kann auch ein anderes Mitglied des Bezirksvorstands mit der Verhandlungslei-
tung beauftragen.

§14
Stimm- und Rederecht

(l) Jeder Stimmberechtigte (siehe § 5 Absatz 2 und § 6) hat eine Stimme.

(2) Bei der Bezirkstagung haben außer deren Mitgliedern auch der Vorsitzende des Schiedsge-
richts und die Revisoren Rederecht.

§15
Zusammentreten

1 Die Bezirkstagung tritt jährlich mindestens einmal zusammen, ferner als außerordentliche
Bezirkstagung auf Beschluss des Vorstandes oder auf Antrag von 5 Prozent der Mitglieder des
Bezirks.2 Sollen bei einer außerordentlichen Bezirkstagung Neuwahlen erfolgen, obwohl noch
ein gewählter Vorstand im Amt ist, bedarf das eines Antrags von mindestens 5 Prozent der
Mitglieder des Bezirks.

§16
Einberufung

(l) Zur Bezirkstagung muss der Bezirksleiter mindestens einen Monat vorher die Mitglieder
einladen.

(2) Für eine außerordentliche Bezirkstagung beträgt die Ladungsfrist zwei Wochen.
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§17
Anträge

(l) Anträge zur Bezirkstagung müssen mindestens zwei Wochen, zu einer außerordentlichen
Bezirkstagung mindestens eine Woche vor der Tagung eingegangen sein.

(l)
zirks.

Antragsberechtigt sind der Vorstand und alle stimmberechtigten Mitglieder des Be-

2. Bezirksvorstand

§18
Aufgaben

1 Der Bezirksvorstand leitet den Bezirk im Rahmen dieser Satzung und ist für die Geschäftsfüh-
rung verantwortlich.2 Ihm obliegt insbesondere die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksta-
gung sowie der Organe und Gremien der übergeordneten Gliederungen.3 Darüber hinaus hat
er die für ihn verbindlichen Beschlüsse der Organe übergeordneter Gliederungen umzusetzen.

§19
Zusammensetzung

(l) Den Vorstand bilden
l. Bezirksleiter,
2. bis zu zwei stellvertretende Bezirksleiter,

3. Geschäftsführer, der entfallen kann, wenn keine eigene Mitgliederverwaltung besteht
oder wenn ein hauptamtlicher Geschäftsführer tätig ist,

4. Schatzmeister,

5. Leiter Ausbildung,
6. Leiter Einsatz,
7. Bezirksarzt,
8. Leiter Verbandskommunikation,
9. Justiziar,
10. Beisitzer,
11. Zwei Vertreter des Bezirksjugendvorstandes gemäß § 12 Absatz 5, bei Fehlen eines Be-

zirksjugendvorstandes ein Beisitzer mit dem Aufgabengebiet „Aufbau der DLRG-Jugend
im Bezirk".

(2) Für die Vorstandsmitglieder nach Absatz l Nr. 3 bis 9 können Stellvertreter gewählt
werden.

(3) 1 Bezirksleiter und stellvertretende Bezirksleiter können nicht gleichzeitig die Funktion
des Schatzmeisters ausüben; den übrigen Mitgliedern des Vorstands dürfen höchstens zwei
Ämter übertragen werden. 2 Bezirksleiter und
(4) stellvertretender Bezirksleiter dürfen in keiner gleichgeordneten Gliederung gleichzei-
tig tätig sein. 3 Jedes Mitglied hat eine Stimme.4 Die stellvertretenden Vorstandsmitglieder
nach Absatz 2 sind nur bei Verhinderung des jeweiligen Vorstandsmitglieds stimmberechtigt.
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5 Der Bezirksleiter führt den Vorsitz im Vorstand.6 Geschäftsführer oder stellvertretender Ge-
schäftsführer dürfen nicht gleichzeitig Schatzmeister oder stellvertretender Schatzmeister
sein.

§20
Vertretungsbefugnis

1 Vorstand im Sinne des § 26 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind der Bezirksleiter und die
stellvertretenden Bezirksleiter.2 Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt.3 Vereinsin-
tern ist vereinbart, dass die stellvertretenden Bezirksleiter nur im nicht nachweispflichtigen
Fall der Verhinderung des Bezirksleiters vertretungsberechtigt sind.

§21
Amtszeit

1 Die in § 19 Absatz l unter Nummer l bis 10 aufgeführten Vorstandsmitglieder sowie die
Stellvertreter nach § 19 Absatz 2 werden für die Dauer von vier Jahren gewählt.z Die
Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl und endet mit der Feststellung des Ergebnisses
der Neuwahl für das entsprechende Amt, spätestens jedoch mit dem Abschluss des Tagesord-
nungspunktes „Wahlen". 3Außerdem endet die Amtszeit eines der in § 19 Absatz l unter
Nummer l bis 10 aufgeführten Vorstandsmitglieder oder eines Stellvertreters nach § 19 Ab-
satz 2 vorzeitig im Zeitpunkt des Verlustes der Mitgliedschaft im Bezirk, durch Rücktritt oder
durch Amtsenthebung auf Beschluss der Bezirkstagung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
der anwesenden Stimmberechtigten.

§22
Geschäftsverteilung und geschäftsführender Vorstand

(l) Der Bezirksvorstand legt erstmals zu Beginn der Wahlperiode die Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten für die einzelnen Ämter fest und beschließt einen Geschäftsverteilungsplan.

(2) x Es kann ein geschäftsführender Vorstand gebildet werden. 2 Seine Zusammensetzung
und seine Aufgaben bestimmt der Vorstand.

§23
Beauftragte

1 Für bestimmte Arbeitsgebiete kann der Vorstand Beauftragte berufen.2 Ihre Amtszeit endet
mit Ablauf der Amtszeit des Vorstands oder durch Beschluss des Bezirksvorstands.
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4. Schiedsgerichtsbarkeit

§24

Einsetzung

(l) a Es kann für den Bereich des Bezirks ein Schiedsgericht gewählt werden.2 Die Besetzung
regeln die Satzung der DLRG und die Schiedsordnung der DLRG.

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Schiedsgerichts entspricht der Wahlperiode des Vorstan-
des.

(3) Besteht kein ordnungsgemäß besetztes Schiedsgericht, so tritt an seine Stelle das Schieds-
gericht des Landesverbandes Nordrhein e.V.

(4) ! Sollte kein Schiedsgericht gebildet werden, kann mit einfacher Mehrheit der Bezirksta-
gung ein DLRG-Mitglied eingesetzt werden, um in kameradschaftlicher Weise etwaige Unstim-
migkeiten und Auseinandersetzungen auch ohne formales Verfahren zu schlichten (Schieds-
stelle).2 Die Mitglieder verpflichten sich, vor Anrufung des Schiedsgerichtes alle Streitigkeiten
dieser Schiedsstelle schriftlich vorzutragen.3 Das hierfür eingesetzte Mitglied kann in Abstim-
mung mit dem Bezirksvorstand bis zu zwei weitere Schiedsleute nach eigener Wahl berufen,
um die Schlichtung vorzubereiten und vorzunehmen. 4 Die von den Streitigkeiten betroffenen
Mitglieder verpflichten sich, an den von der Schiedsstelte zu bestimmenden Schlichtungsge-
sprächen teilzunehmen; gegebenenfalls können auch mehrere Schlichtungsgespräche durch-
geführt werden.5 Werden die Streitigkeiten beigelegt, sind die entsprechenden Vereinbarun-
gen schriftlich niederzulegen und bei der Schiedsstelle zu verwahren. 6 Hält die Schiedsstelle
die Schlichtung für gescheitert, teilt sie dies den betroffenen Mitgliedern schriftlich mit und
verweist sie auf den von der Schiedsordnung vorgesehenen Rechtsweg.

§25
Aufgaben und Verfahren

1 Die Aufgaben des Schiedsgerichts ergeben sich aus § 38 der Satzung der DLRG, §§ 31, 32 der
Satzung des Landesverbandes Nordrhein e.V. und § 3 der Schiedsordnung der DLRG.2 Die Zu-
ständigkeit des Schiedsgerichts sowie die Verfahrensordnung regelt die Schiedsordnung der
DLRG.
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VII. Ausschüsse

§26
Bildung von Ausschüssen

1 Ausschüsse und Arbeitskreise können durch Beschluss eines Organs für bestimmte Aufga-
bengebiete gebildet werden. 2 Ihre Arbeitsergebnisse sind dem zuständigen Organ vorzule-
gen.

VIII. Allgemeine Bestimmungen

§27
Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist auf allen Ebenen das Kalenderjahr.

§28
Einladungen

(l)1 Einladungen zu den Versammlungen der Organe müssen in Textform (schriftlich oder auf
elektronischem Weg) erfolgen und die vorgesehene Tagesordnung enthalten. 2 Das Original
der Einladung muss vom Einladenden unterzeichnet sein.

(2) Zur Bezirkstagung kann auch unter Angabe der Tagesordnung durch Veröffentlichung in
dem Presseorgan auf der Website des Bezirk Krefeld eingeladen werden.

(3) Abweichend von Absatz l kann die Einladung zu einer Vorstandssitzung in Eilfällen auch
durch telefonische Benachrichtigung oder in Textform der Einzuladenden erfolgen.

(4) Die Frist für die Einladung beträgt - soweit nicht in § 16 anderes vorschrieben ist-außer
in den Fällen des Absatzes 3 mindestens zwei Wochen. Für die Fristwahrung genügt die frist-
gerechte Absendung oder - im Falle des Absatzes 2 - die Veröffentlichung in dem bezeichne-
ten Presseorgan.

(5) Zu Beginn einer jeden Versammlung ist die Ordnungsmäßigkeit der Einladung festzustellen.

§28a
Durchführung von virtuellen Versammlungen

(l)1 Versammlungen der Organe können auch virtuell, insbesondere als Videokonferenz aller
Organmitglieder oder als Kombination einer Präsenzversammlung mit virtueller Teilnahme
einzelner Organmitglieder (hybride Versammlung), durchgeführt werden, wenn dies nach Ent-
Scheidung des Einladenden zweckdienlich ist und innerhalb der Einladungsfrist zur virtuellen
Durchführung eingeladen wird. 2 Der technische Zugang zu einer dazu erforderlichen Platt-
form ist durch den Bezirk für alle Organmitglieder sicherzustellen.3 Die Organmitglieder sind
dafür verantwortlich, dass dieser Zugang mit eigenen technischen Einrichtungen genutzt wer-
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den kann. 4Als virtuelle Versammlung eingeladene Versammlungen sind als Präsenzversamm-
lung durchzuführen, wenn ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder des Organs der
Durchführung einer virtuellen Versammlung widerspricht. 5 Der Widerspruch ist spätestens
eine Woche vor dem Versammlungstermin in Textform (schriftlich oder auf elektronischem
Weg) einzureichen. 6 Die Präsenzversammlung kann zum gleichen Zeitpunkt durchgeführt
werden, zu dem die virtuelle Versammlung stattfinden sollte.7 Der Versammlungsort und ein
gegebenenfalls abweichender Versammlungstermin sind unverzüglich bekanntzumachen.
8 Die Sätze 4 bis 7 sind nicht anzuwenden, wenn die Durchführung einer Präsenzversammlung
durch gesetzliche, behördliche oder gerichtliche Verfügung untersagt ist.

(2) Andere Versammlungen können stets als virtuelle Versammlung durchgeführt werden,
wenn dies nach Entscheidung des Einladenden zweckdienlich ist.

§29
Anträge

(l)1 Anträge an ein Organ sind in Textform (schriftlich oder auf elektronischem Weg), verse-
hen mit Begründung und Unterschrift unter Wahrung der jeweils vorgeschriebenen Frist, ein-
zureichen.2 Für die Fristwahrung ist der Eingang auf der Geschäftsstelle maßgebend.

(2) Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrags ergeben und diesen verändern, sind zu-
lässig.

(3)1 Anträge betreffend nicht auf der Tagesordnung stehende oder sich erst aus der Beratung
zu einzelnen Tagesordnungspunkten ergebende Sachverhalte, die nicht unter Absatz 2 fallen,
sind, wenn sie als dringend bezeichnet und als solche auch begründet werden, Dringlichkeits-
antrage. 2Sie können nur mit Zweidrittelmehrheit zugelassen werden.

(4) Fristgerecht eingereichte Anträge müssen den zur Versammlung eingeladenen Teilneh-
mern unverzüglich durch die einladende Stelle weitergeleitet werden, es sei denn, mit der
Einladung ist bereits kundgetan, zu welchem Zeitraum und wo solche Anträge nach Ablauf der
Frist eingesehen oder abgefordert werden können.

§30
Beschlussfähigkeit

(l) 1 Die Bezirkstagung ist stets beschlussfähig. 2Zur Beschlussfähigkeit der übrigen Organe
und Gremien ist die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Stimmberechtigten erforderlich.

(2) Wird die vorgeschriebene Mindestteilnehmerzahl einer zunächst beschlussfähigen Ver-
Sammlung in deren Verlauf dauerhaft unterschritten, so tritt Beschlussunfähigkeit nur ab dem
Zeitpunkt ein, zu dem diese auf Antrag von der Versammlung festgestellt wird.

(3) 1 Besteht keine Beschlussfähigkeit, kann innerhalb von zwei Monaten eine neue Zusam-
menkunft durchgeführt werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimmbe-
rechtigten beschlussfähig ist.2 Zu ihr muss mindestens zwei Wochen vorher unter Bekannt-
gäbe der Tagesordnung eingeladen werden; diese Einladung kann bereits mit der Einladung
zur ersten Sitzung verbunden werden. 3 Die Mindestfrist des Satzes 2 gilt nicht in Eilfällen.
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§31
Abstimmungen und Wahlen

(l)1 Abstimmungen lässt der Versammlungsleiter durchführen.2 Es wird, soweit nichts ande-
res bestimmt ist, offen abgestimmt, es sei denn, es wird geheime Abstimmung beschlossen.

(2) 1 Beschlüsse der Organe und Gremien werden, soweit diese Satzung nichts anderes vor-
schreibt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 2 Stimmenthaltungen
und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 3 Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt.

(3) 1 Für Wahlen ist ein Wahlausschuss von drei Mitgliedern zu bestellen, der seinen Vorsit-
zenden selbst bestimmt.2 Der Vorsitzende hat die Stellung des Versammlungsleiters.3 Zu Mit-
gliedern des Wahlausschusses können auch anwesende Angehörige des Landesverbandsvor-
stands berufen werden.

(4) 1 Gewählt wird grundsätzlich offen, es sei denn, es wird mit Mehrheit widersprochen. 2
Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt.3 Erreicht
bei einer Wahl kein Kandidat die erforderliche Mehrheit, findet eine Stichwahl unter den Kan-
didaten mit den beiden höchsten Stimmzahlen statt.4 Gewählt ist dann, wer die meisten Stim-
men erreicht.5 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(5) 1 Wahlen können auch als Blockwahlen durchgeführt werden, es sei denn, es wird mit
Mehrheit widersprochen oder es sind mehr Kandidaten vorhanden als die Zahl der zu wählen-
den Personen.2 Wird bei dieser Wahl die erforderliche Mehrheit für den Block nicht erreicht,
findet anschließend die Einzelwahl der Kandidaten statt.

(6)l Die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten erfolgt, falls die Blockwahl nach Absatz 5
nicht möglich ist, schriftlich als Gesamtwahl (verbundene Einzelwahl) in nur einem Wahlgang.
2 Die Wahlliste enthält die Namen aller Kandidaten. 3Jeder Wähler hat so viele Stimmen wie
Delegierte zu wählen sind. 4 Die Stimmabgabe erfolgt durch Kennzeichnung von mindestens
der Hälfte und höchstens so vieler Namen im Stimmzettel, wie Delegierte zu wählen sind.
5Stimmhäufungen auf Kandidaten sind nicht zulässig. 6 Gewählt sind entsprechend der Zahl
der zu entsendenden Delegierten diejenigen Kandidaten, auf die nach der Reihenfolge der auf
die Kandidaten abgegebenen Stimmen die meisten Stimmen entfallen sind.7 Die danach nicht
zu Delegierten Gewählten gelten als Ersatzdelegierte in der Reihenfolge der für sie abgegebe-
nen Stimmen. 8 Bei Stimmengleichheit zwischen mehreren Kandidaten entscheidet das Los.
9 Ein Stimmzettel ist ungültig bei Stimmhäufungen oder wenn die auf ihm angegebene Zahl
der Stimmen niedriger als die Hälfte oder höher als die Zahl der zu wählenden Delegierten ist.

(7) Im Übrigen regeln das Verfahren die §§ 11 und 12 der Geschäftsordnung.

§32
Protokoll
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1 Über den Inhalt jeder Versammlung eines Organs oder Gremiums wird eine Niederschrift
gefertigt, die vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterzeichnet und den Mit-
gliedern des Organs oder Gremiums binnen eines Monats zur Kenntnis gebracht werden muss.
2 Das gilt nicht für das Protokoll einer Bezirkstagung.3 Dieses kann bei der nächsten Bezirksta-
gung bekannt gegeben werden.

§33
Haupt- und Wählamt

Wer in der DLRG oder einer ihrer Gliederungen im Bereich der Verwaltung abhängig beschäf-
tigt ist, kann keine Wahlfunktion in Organen des Bezirks wahrnehmen.

IX. Verhältnis Landesverband - Bezirk

§34

Zustimmungserfordernis zur Satzung

1 Die Satzung des Bezirks bedarf der Zustimmung des Landesverbandsvorstandes. 2 Die Zustim-
mung ist vor einer Eintragung der Satzung in das Vereinsregister einzuholen.

§35
Kontrollrechte

1 Der Landesverbandsvorstand ist berechtigt, die Tätigkeit des Bezirks zu überwachen. 2 Er
kann dazu jederzeit dessen Arbeit überprüfen, in die Unterlagen Einsicht nehmen, sich Ab-
Schriften und Kopien fertigen und, falls gegen gesetzliche Vorschriften, die nach § 10 Absatz l
anzuerkennenden Satzungen, Ordnungen, Richtlinien oder Beschlüsse verstoßen wird, Hilfe-
Stellung geben und Weisungen zu deren Einhaltung erteilen.

§36
Eingriffsrechte

(l)1 Der Landesverbandsvorstand kann bei groben Missständen im Bezirk alle notwendigen
Maßnahmen einschließlich personeller Verfügungen ergreifen, um ein ordnungsgemäßes Ar-
heiten zu gewährleisten.2 Falls Eile geboten ist, haben diese Befugnisse der Landesverbands-
Präsident, die Landesverbandsvizepräsidenten oder eine von ihnen beauftragte Person oder
Kommission.3 Über deren Maßnahmen hat der Landesverbandsvorstand alsbald zu entschei-

den.

(2) Wenn der Missstand auf andere Weise nicht behoben werden kann, muss für den Bezirk
innerhalb von acht Wochen eine außerordentliche Tagung einberufen werden.

§37
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Mitwirkungsrechte übergeordneter Gliederungen

(l)1 Zu allen Bezirkstagungen wird der Landesverbandsvorstand fristgerecht eingeladen. 2 Von
allen Bezirkstagungen wird dem Landesverbandsvorstand eine Ausfertigung der Niederschrift
binnen zwei Monaten zugeleitet.

(2) Vorstandsmitglieder übergeordneter Gliederungen sowie deren gewählte Vertreter haben
das Recht, an Zusammenkünften der Organe des Bezirks teilzunehmen und dort das Wort zu
ergreifen.

§38
Pflichten des Bezirks

(l) Der Bezirk ist verpflichtet, soweit zumutbar seinen sachlichen, materiellen und personellen
Beitrag, insbesondere zu Ausbildungs-, Übungs- und Einsatzmaßnahmen, die von übergeord-
neten Gliederungen beschlossen wurden, gegebenenfalls auch über die Gliederungsgrenze
hinaus zu leisten.

(2) 1 Wird der Bezirk aufgrund Beschlusses einer übergeordneten Gliederung zu einer der in
Absatz l genannten Maßnahmen herangezogen, werden ihm die dadurch entstehenden Kos-
ten seitens der veranlassenden Gliederung erstattet.2 Erfolgt die Heranziehung aufgrund Er-
suchens einer staatlichen Stelle oder einer Gebietskörperschaft öffentlichen Rechts, so ist de-
ren Gegenleistung für die Höhe der Erstattung maßgebend.3 Ein weitergehender Erstattungs-
anspruch besteht im Falle des Satzes 2 gegen die übergeordneten Gliederungen nicht.

(3)1 Zu den festgelegten Terminen werden dem Landesverband gegen Bestätigung zugeleitet
l. der Statistische Jahresbericht,
2. die Mitgliederstatistik und die Beitragsabrechnung,
3. der Jahresabschluss nebst zugehörigen Anlagen.
2 Ferner sind termingerecht sämtliche Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen und die Auflagen
zu erledigen, die durch Beschlüsse übergeordneter Organe festgesetzt worden sind.

(4)1 Die Fristen für den Zugang von Unterlagen und Zahlungen werden gegenüber dem Bezirk
von der Landesverbandstagung oder dem Landesverbandsrat festgesetzt.2 Für die Wahrung
der Frist ist der Zugang maßgebend.

§39
Interner Geschäftsverkehr

1 Im verbandsinternen Geschäftsverkehr ist der Dienstweg einzuhalten.2 Dieser führt jeweils
über die unmittelbar übergeordnete Gliederung.

X. Ordnungen, Richtlinien und Anweisungen

§40
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(l)a Im Rahmen der Ausbildungs- und Lehrtätigkeit nimmt die DLRG Prüfungen ab.2 Art, Inhalt
und Durchführung werden durch die Prüfungsordnungen der DLRG geregelt.

(2) Zur Durchführung von Versammlungen, Sitzungen und Tagungen gilt die Geschäftsordnung
der DLRG, soweit diese Satzung nichts anderes vorschreibt.

(3) Das Verfahren vor dem Schiedsgericht regelt die Schiedsordnung der DLRG.

(4)1 Personen, die sich durch besondere Leistungen auf dem Gebiet der Wasserrettung oder
hervorragende Mitarbeit verdient gemacht haben, sowie langjährige Mitglieder können ge-
ehrt werden.2 Einzelheiten regelt die Ehrungsordnung der DLRG.3 Darüber hinaus beschließt
der Landesverband über anderweitige Ehrungen von Mitgliedern und Gliederungen. 4 Der Be-
zirk kann Ehrenmitgliedschaften mit Zustimmung des Landesverbandsvorstandes verleihen.

(5) Finanz- und Materialwirtschaft sowie Rechnungslegung werden durch die jeweilige Wirt-
schaftsordnung der DLRG geregelt.

(6) a Für Meisterschaften und Wettkämpfe im Rettungsschwimmen gilt das Regelwerk Ret-
tungssport der DLRG.2 Zur Bekämpfung des Dopings findet die Anti-Doping-Ordnung der DLRG
Anwendung, die auf den Regelungen der WADA und NADA aufbaut. 3 Diese Anti-Doping-Ord-
nung ist die Grundlage der Ahndung von Dopingverstößen und gilt nach § 4 Satz 2 der Satzung
der DLRG e.V. verbindlich für alle Mitglieder der DLRG.

(7) Richtlinien und Anweisungen der DLRG sind für den Bezirk und seine Ortsgruppen verbind-
lich.

Xl. Veröffentlichungsorgan

§41

1 Das offizielle Veröffentlichungsorgan der DLRG wird anerkannt.2 Beschlüsse der Landesver-
bandstagung über das Veröffentlichungsorgan betreffende Bezugspflichten sind für den Be-
zirk, seine Gliederungen und die Mitglieder bindend.

XII. Schlussbestimmungen

§42
Satzungsänderungen

(l)1 Änderungen dieser Satzung können nur von der Bezirkstagung beschlossen werden.2 Zu
einem Beschluss über eine Satzungsänderung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden Stimmberechtigten erforderlich.3 Die Satzungsänderung bedarf der Zustimmung des
Landesverbandes.
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(2) 1 Die beantragte Satzungsänderung muss im Wortlaut und mit schriftlicher Begründung
zusammen mit der Einladung zur Tagung bekannt gegeben werden.2 Anträge auf Satzungsän-
derung müssen drei Monate vor der Bezirkstagung bei der Geschäftsstelle des Bezirks einge-
hen.

(3) Änderungen, die sich aus der Diskussion über anstehende satzungsändernde Anträge er-
geben, sind zulässig und unterliegen nicht der Antragsfrist.

(4)1 Der Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen, die vom zuständigen Registergericht,
Finanzamt oder vom Landesverbandsvorstand für erforderlich gehalten werden, selbst zu be-
schließen und beim Registergericht anzumelden. 2 Die Mitglieder sind von diesen Satzungsän-
derungen unverzüglich zu informieren.

§43
Auflösung des Bezirks

(l) Die Auflösung oder Aufhebung des Bezirks kann nur in einer zu diesem Zweck mindestens
sechs Wochen vorher einberufenen außerordentlichen Bezirkstagung beschlossen werden.
Für diese Bezirkstagung ist die Anwesenheit von mindestens 75 Prozent der stimmberechtig-
ten Bezirksmitglieder erforderlich. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der
anwesenden Stimmberechtigten.

(2) lßei Auflösung des Bezirks oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt dessen Ver-
mögen an den Landesverband Nordrhein e.V. der DLRG, ersatzweise an die Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft e.V., äußerst ersatzweise an einen anderen gemeinnützigen Verband
mit gleicher oder artverwandter Zielsetzung. 2 Der Begünstigte hat das Vermögen unmittelbar
und ausschließlich für seine gemeinnützigen Zwecke zu verwenden.

§44
Inkrafttreten der Satzung

1 Diese Satzung wurde durch die Bezirkstagung vom 09.12.2024 beschlossen. 2 Sie wurde am
xx.yy.2024 durch den Landesverband Nordrhein e.V. der DLRG genehmigt und am in
das Vereinsregister des Amtsgerichts Krefeld unter der Registernummer eingetragen.3
Sie tritt mit dem Tag ihrer Eintragung in Kraft.


